
Ihre Steuerkanzlei informiert.

Termine
Steuern und Sozialversicherung

Steuernachzahlungen
Bundesrat stimmt neuem Zinssatz zu

Geringer Streitwert
Rechtsschutzbedürfnis entfällt

SCHAUFENSTER

STEUERN
08/2022

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

grundsätzlich  kann  ein  Steuerpflichtiger  die  Aufwendungen  für  ein

häusliches Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. Dies ist

aber nur der Grundsatz der gesetzlichen Regelung. Die dazugehörigen

Ausnahmen sind eher der Regelfall:

Wenn  für  die  betriebliche  oder  berufliche  Tätigkeit  kein  anderer  Ar-

beitsplatz  zur  Verfügung  steht,  dürfen  Arbeitszimmerkosten  bis  1.250

Euro steuermindernd berücksichtigt werden. Sofern das Arbeitszimmer

sogar den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Be-

tätigung  bildet,  können  die  Aufwendungen  für  das  häusliche  Arbeits-

zimmer unbegrenzt zum Abzug gebracht werden.

Weiterhin setzt der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers voraus, dass

der  jeweilige  Raum  ausschließlich  oder  nahezu  ausschließlich  für  be-

triebliche  bzw.  berufliche  Zwecke  genutzt  wird.  Unerheblich  ist  hinge-

gen, ob ein häusliches Arbeitszimmer für die Tätigkeit überhaupt erfor-

derlich ist.  Für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen genügt die Ver-

anlassung  durch  die  Einkünfteerzielung,  dies  hat  der  BFH  mit  einem

jetzt erst veröffentlichten Urteil vom 3.4.2019 (Az: VI R 46/17) entgegen

den Wünschen der Finanzverwaltung herausgearbeitet.

Aber  Vorsicht:  Wenn  Anhaltspunkte  dafür  bestehen,  dass  ein  Arbeits-

zimmer eigentlich für die Tätigkeit nicht erforderlich ist, wird der Fiskus

ganz genau hingucken. Stellt sich dann heraus, dass der Raum nicht na-

hezu ausschließlich als Arbeitszimmer genutzt wird, nutzt auch die po-

sitive  Rechtsprechung zur  Erforderlichkeit  nichts  mehr.  Achten Sie  da-

her auf die ausschließliche Nutzung.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre

Andrea Porsche - Steuerberaterin

service@steuerkanzlei-porsche.com
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Alle
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.08.

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 15.08.  für  den Eingang der
Zahlung.

In  Bundesländern,  in  denen der  15.8.  (Mariä  Himmelfahrt)  ein  Feiertag
ist, verschiebt sich die Zahlungsschonfrist auf den 16.8.2022 (Dienstag).

15.08.

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 18.08.  für  den Eingang der
Zahlung.

In  Bundesländern,  in  denen der  15.8.  (Mariä  Himmelfahrt)  ein  Feiertag
ist,  verschiebt  sich  der  Abgabe-/Zahlungstermin  auf  den  16.8.2022
(Dienstag) und die Zahlungsschonfrist auf den 19.8.2022 (Freitag).

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2022

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli ergibt
sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.08.2022.

Steuernachzahlungen: Bundesrat stimmt neuem
Zinssatz zu

Der Zinssatz  für  Steuernachzahlungen oder  Erstattungen sinkt  rückwir-
kend zum 01.01.2019. Der Bundesrat hat am 08.07.2022 einer entspre-
chenden  Änderung  der  Abgabenordnung  zugestimmt,  die  der  Bundes-
tag am 23.06.2022 verabschiedet hatte. Das Gesetz kann damit nach Un-
terzeichnung durch den Bundesspräsidenten verkündet werden - es soll
noch im Juli in Kraft treten.

Rückwirkend  für  Verzinsungszeiträume  ab  dem  01.01.2019  bestimmt
das Gesetz den Zinssatz nach § 233a Abgabenordnung auf 0,15 Prozent
pro  Monat  -  also  1,8  Prozent  pro  Jahr.  Die  Angemessenheit  des  neuen
Zinssatzes  wird  künftig  evaluiert,  erstmals  zum  01.01.2026.  Außerdem
verankert das Gesetz eine bisher nur im Verwaltungsweg getroffene Re-
gelung über den Erlass von Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwil-
lig  geleisteten  Zahlungen.  Sie  erstreckt  sich  damit  künftig  auch  auf  die
von Kommunen verwaltete Gewerbesteuer.

Hintergrund sind Forderungen des Bundesverfassungsgerichts, den bis-
her geltenden festen Zinssatz von sechs Prozent ab 01.01.2019 rückwir-
kend  verfassungskonform  auszugestalten.  Die  Bundesregierung  erwar-
tet durch die Änderung im Jahr 2022 Mindereinnahmen von 2,46 Milliar-
den Euro und im Jahr 2023 von 530 Millionen Euro.

Zusätzlich passt der Gesetzesbeschluss einzelne Regelungen zur Mittei-
lungspflicht  über  grenzüberschreitende  Steuergestaltungen  an  unions-
rechtliche Vorgaben an.

Bundesrat, PM vom 08.07.2022

Geringer Streitwert: Rechtsschutzbedürfnis entfällt

Das Finanzgericht (FG) Münster hat entschieden, dass für ein einstweili-
ges  Rechtsschutzverfahren,  mit  dem  die  Verfassungswidrigkeit  eines
Säumniszuschlags  in  Höhe  von  4,50  Euro  geltend  gemacht  wird,  kein
Rechtsschutzbedürfnis besteht.
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Das Finanzamt erteilte gegenüber der Antragstellerin, einer Aktiengesell-
schaft,  einen  Abrechnungsbescheid,  in  dem  es  einen  Säumniszuschlag
zu Umsatzsteuer 2020 in Höhe von 4,50 Euro feststellte. Hiergegen legte
die  Antragstellerin  Einspruch  mit  der  Begründung  ein,  dass  die  Erhe-
bung von Säumniszuschlägen verfassungswidrig sei. Einen zeitgleich ge-
stellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung lehnte das Finanzamt ab.

Der  daraufhin  bei  Gericht  gestellte  Antrag  auf  Aussetzung  der  Vollzie-
hung ist  ebenfalls  erfolglos  geblieben.  Das  FG Münster  hat  ausgeführt,
dass der Antragstellerin bereits ein Rechtsschutzbedürfnis fehle. Ein In-
teresse, das nach allgemeiner Anschauung als so gering anzusehen sei,
dass es nicht die Inanspruchnahme der starken Rechtsschutzeinrichtun-
gen  rechtfertige,  sei  nicht  schutzwürdig.  Da  die  Antragstellerin  nur  die
Verfassungsmäßigkeit  des in den Säumniszuschlägen enthaltenen Zins-
anteils angreife, liege ihr Begehren deutlich unterhalb von 4,50 Euro.

Eine allgemeine Bagatellgrenze für die Einlegung eines Rechtsbehelfs se-
he  das  Gesetz  zwar  nicht  vor.  Ein  Unterschreiten  der  Bagatellgrenzen
der  Kleinbetragsverordnung  sei  jedoch  als  Indiz  dafür  zu  würdigen,  ob
nach allgemeiner Anschauung ein Rechtsschutzbedürfnis als schutzwür-
dig anzuerkennen sei.

Darüber hinaus seien auch die Kosten der Rechtsverfolgung in den Blick
zu  nehmen.  Die  nach  dem  Rechtsanwaltsvergütungsgesetz  ersatzfähi-
gen Kosten des Prozessvertreters beliefen sich im vorliegenden Verfah-
ren  auf  knapp  112  Euro  und  überstiegen  den  Streitwert  damit  um  ein
Vielfaches. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass der Prozessbevoll-
mächtigte der  Antragstellerin beim Finanzgericht  Münster  in  einer Viel-
zahl von Verfahren die Aussetzung der Vollziehung von Abrechnungsbe-
scheiden  über  Säumniszuschläge  beantrage.  Dabei  gehe  es  offensicht-
lich nicht  ernsthaft  um die Aussetzung der Kleinstbeträge,  sondern um
die Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung.

Finanzgericht Münster, Beschluss vom 30.05.2021, 15 V 408/22

Nichtangabe von Einkünften in Steuererklärung:
Keine strafbefreiende Selbstanzeige durch spätere
Angabe fiktiver Einkünfte in gleicher Höhe

Werden  bestimmte  Einkünfte  in  einer  Einkommensteuererklärung  ver-
schwiegen,  liegt  in  einer  späteren  Angabe  des  Steuerpflichtigen,  in  ei-
nem anderen Steuerjahr - tatsächlich nur erfundene - Einkünfte in glei-
cher  Höhe  erzielt  zu  haben,  weder  eine  strafbefreiende  Selbstanzeige
noch  ist  das  strafmildernd  zu  seinen  Gunsten  zu  berücksichtigen.  Dies
stellt das Landgericht (LG) Nürnberg-Fürth klar.

Der Angeklagte besaß seit 2011 Anteile an der H GmbH. Ende 2016 ver-
äußerte  diese  Gesellschaftsanteile.  Den  hieraus  erzielten  Gewinn  von
687.500 Euro gab er weder in seiner Einkommensteuererklärung für das
Jahr 2016 noch in der für 2017 an.

Der Angeklagte gab den Erhalt  von 687.500 Euro erstmals von sich aus
in einer Klageschrift vom 08.03.2019 an das Finanzgericht an, mit der er
sich gegen den Einkommensteuerbescheid 2016 wandte.  Dort  behaup-
tet er, im Rahmen einer Beratungstätigkeit den Kauf der Firma H GmbH
abgewickelt zu haben. Hierfür sei ihm ein Honorar in Höhe von 687.500
Euro gezahlt worden.

Das  LG  Nürnberg-Fürth  entschied,  dass  in  den  Ausführungen,  die  der
Angeklagte  in  der  Klageschrift  gemacht  hat,  keine  strafbefreiende
Selbstanzeige liege. Vielmehr habe sich der Angeklagte der Steuerhinter-
ziehung durch das Verschweigen des Gewinns aus der Veräußerung sei-
ner Anteile an der H GmbH in der Steuererklärung 2016 der Steuerhin-
terziehung schuldig gemacht.

Landgericht Nürnberg-Fürth, Urteil 04.05.2022, 12 Ns 508 Js 2272/20
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Unternehmer

Insolvenzverfahren: Vorsteuerberichtigungsanspruch
im Rahmen der Masseverwaltung entstanden

Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen hat entschieden, dass Vorsteuer-
berichtigungsansprüche nach § 17 Absatz 2 Nr. 1 Satz 1, Absatz 1 Satz 2
Umsatzsteuergesetz  (UStG)  im  Rahmen  der  Masseverwaltung  entstan-
den  sind  und  damit  die  gemäß §  55  Absatz  1  Satz  1  Insolvenzordnung
(InsO)  als  Masseverbindlichkeit  festzusetzende  Umsatzsteuerjahres-
schuld erhöht haben.

Der Kläger wurde jeweils zum Insolvenzverwalter der X-GmbH, ihrer Hol-
ding- sowie ihrer Schwestergesellschaft  G bestellt.  In der Zeit  vor Insol-
venzeröffnung bezog die GmbH zum Vorsteuerabzug berechtigende Ein-
gangsleistungen. Den Vorsteuerabzug nahm sie in den entsprechenden
Veranlagungszeiträumen  vor  Insolvenzeröffnung  in  Anspruch.  Die  ent-
sprechenden  Eingangsrechnungen  waren  jeweils  an  sie  als  Leistungs-
empfängerin adressiert. Sie wurden jedoch unter anderem von der mitt-
lerweile  ebenfalls  insolventen  Holdinggesellschaft  sowie  ihrer  Schwes-
tergesellschaft G bezahlt.

Im Rahmen der Insolvenzverfahren dieser beiden Gesellschaften forder-
te der Kläger als  deren Insolvenzverwalter  die  an die leistenden Unter-
nehmer gezahlten Beträge im Wege der Insolvenzanfechtung nach § 134
InsO als so genannte unentgeltliche Leistung zurück. Die leistenden Un-
ternehmer zahlten die entsprechenden Beträge im Jahr 2015 an die In-
solvenzmasse  der  jeweils  ursprünglich  die  Zahlung  veranlassten  Hol-
dinggesellschaft  beziehungsweise  der  G  zurück.  Mit  der  Rückzahlung
lebte der Anspruch auf Zahlung des leistenden Unternehmers gegen die
GmbH nach § 144 Absatz 1 InsO wieder auf und konnte von ihm zur In-
solvenztabelle der GmbH angemeldet werden.

Das beklagte Finanzamt erließ für das Jahr 2015 unter der vor Insolvenz-
eröffnung  geltenden  Umsatzsteuernummer  der  GmbH  eine  Steuerbe-
rechnung, die als Grundlage für eine Anmeldung der Insolvenzforderung
zur Insolvenztabelle dienen sollte. Darin forderte es die an die GmbH ge-
zahlte Vorsteuer aufgrund der Rückzahlungen der leistenden Unterneh-
mer  zurück.  Eine  Anmeldung  zur  Insolvenztabelle  erfolgte  nicht.  Einige
Monate  später  teilte  das  beklagte  Finanzamt  dem  Kläger  die  sofortige
Aufhebung  der  Steuerberechnung  mit.  Gleichzeitig  erließ  es  für  das
Streitjahr nach § 164 Absatz 2 Abgabenordnung unter der Massesteuer-
nummer einen entsprechenden Umsatzsteuerbescheid.

Die  hiergegen  erhobene  Klage  hatte  keinen  Erfolg.  Nach  Überzeugung
des  FG  Niedersachsen  durfte  das  beklagte  Finanzamt  die  zunächst  er-
gangene Steuerberechnung aufheben und mangels entgegenstehender
Bestandskraft  den  streitgegenständlichen  Umsatzsteuerbescheid  erlas-
sen.  Eine Steuerberechnung stelle  lediglich eine formlose Mitteilung an
den Insolvenzverwalter dar. Überdies habe das beklagte Finanzamt den
Vorsteuerabzug  dem  Grunde  und  der  Höhe  nach  zutreffend  im  Streit-
jahr  berichtigt.  Die  Vorsteuerberichtigung  hänge  im  Streitfall  nicht  von
einer  Vereinnahmung  des  zurückgezahlten  Entgelts  des  Klägers  als  In-
solvenzverwalter der GmbH ab.

Der Wortlaut des § 17 Absatz 2 Nr. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 17 Ab-
satz  1  Satz  2  UStG  setze  eine  derartige  Vereinnahmung  nicht  voraus.
Auch  der  Sinn  und  Zweck  und  der  im  Umsatzsteuerrecht  geltende
Grundsatz  der  Neutralität  der  Mehrwertsteuer  sprächen  gegen  das  Er-
fordernis einer Vereinnahmung des Leistungsempfängers, der den Vor-
steuerabzug in Anspruch genommen habe. Die Umsatzsteuer- und Vor-
steuerberichtigung nach § 17 Absatz 1 Sätze 1 und 2 UStG seien bedin-
gungslos  und  zeitgleich  vorzunehmen.  Zudem  seien  die  Berichtigungs-
ansprüche nach § 17 Absatz 2 Nr. 1 Satz 1, Absatz 1 Satz 2 UStG im Rah-
men der Masseverwaltung entstanden und hätten daher die gemäß § 55
Absatz  1  Satz  1  InsO  als  Masseverbindlichkeit  festzusetzende  Umsatz-
steuerjahresschuld 2015 erhöht. Masseverbindlichkeiten im Sinne des §
55  InsO  lägen  bereits  bei  einem  sonstigen  Bezug  zur  Insolvenzmasse
vor.

Der Kläger hat beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen V R 29/21
Revision eingelegt.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil  vom 19.08.2021, 11 K 133/20, nicht
rechtskräftig

Mieten für Messestandflächen unterliegen nicht
immer der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung

Entgelte  für  Messestandflächen,  die  ein  Unternehmen zu  Ausstellungs-
zwecken  anmietet,  unterliegen  nur  dann der  gewerbesteuerlichen  Hin-
zurechnung, wenn die Messestandfläche bei unterstelltem Eigentum des
ausstellenden Unternehmens zu dessen Anlagevermögen gehören wür-
de.  Dies  hat  der  Bundesfinanzhof  (BFH)  zu  §  8  Nr.  1  Buchst.  e  des  Ge-
werbesteuergesetzes (GewStG) entschieden.
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Nach  dieser  Vorschrift  werden  bei  der  Gewerbesteuer  dem  nach  den
Vorschriften  des  Einkommensteuer-  oder  Körperschaftsteuerrechts  er-
mittelten Gewinn Miet- und Pachtzinsen, die zuvor gewinnmindernd be-
rücksichtigt  wurden,  teilweise  wieder  hinzugerechnet,  wenn  die  Wirt-
schaftsgüter  dem  Anlagevermögen  des  Betriebs  des  Steuerpflichtigen
zuzurechnen sind.

Die Klägerin ist eine GmbH, deren Gegenstand die Entwicklung, Herstel-
lung und der Vertrieb von Maschinen ist. Sie selbst hat keinen Direktver-
trieb, sondern verkauft ihre Produkte durch ein stehendes Händlernetz.
In den Streitjahren mietete die Klägerin wiederholt auf bestimmten tur-
nusmäßig stattfindenden Messen Ausstellungsflächen und Räumlichkei-
ten an, um ihre Produkte dort zu präsentieren. Sie zog die Kosten hier-
für von ihrem Gewinn ab, nahm jedoch keine Hinzurechnung eines An-
teils dieser Ausgaben nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG vor.

Das  Finanzamt  war  nach  Durchführung  einer  Betriebsprüfung  der  Auf-
fassung, dass der gewerbliche Gewinn um den gesetzlich vorgesehenen
Teil  der  Mietzinsen  erhöht  werden  müsse.  Das  Finanzgericht  (FG)  ent-
schied hingegen, dass eine Hinzurechnung nicht in Betracht komme.

Der  BFH  bestätigte  das  Urteil.  Die  gewerbesteuerrechtliche  Hinzurech-
nung  setze  voraus,  dass  die  gemieteten  oder  gepachteten  Wirtschafts-
güter bei fiktiver Betrachtung Anlagevermögen des Steuerpflichtigen wä-
ren, wenn sie in seinem Eigentum stehen würden. Für die Zugehörigkeit
zum Anlagevermögen komme es darauf an, ob der Geschäftszweck des
betreffenden Unternehmens und auch die speziellen betrieblichen Ver-
hältnisse (zum Beispiel Bedeutung der Messepräsenz innerhalb des von
dem Unternehmen praktizierten Vertriebssystems) das dauerhafte Vor-
handensein einer entsprechenden Messestandfläche erfordert.

Auf dieser Grundlage sei das FG ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis ge-
langt,  dass  die  Messestandflächen  durch  die  vereinzelt  kurzzeitige  An-
mietung unter Berücksichtigung des Geschäftsgegenstand und der spe-
ziellen  betrieblichen  Verhältnisse  nicht  dem  (fiktiven)  Anlagevermögen
zuzuordnen sind.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 23.03.2022, III R 14/21

Gewerbemiete/Corona: Es durfte gekürzt werden -
allerdings nicht pauschal

Gewerbetreibende, die wegen behördlich angeordneter Lockdown-Maß-
nahmen (die mit Blick auf die Corona-Pandemie getroffen worden sind)
ihr  Geschäft  schließen müssen (hier  ging  es  um den Einzelhändler  KiK,
der im Frühjahr 2020 für einen Monat schließen musste), dürfen die Ge-
werbemiete  für  diesen Zeitraum kürzen.  Die  Wohnungsbaugesellschaft
als  Vermieter  kann  nicht  die  volle  Miete  verlangen  -  auch,  wenn  sie
ebenfalls nicht für die Schließung verantwortlich war.

Der Bundesgerichtshof hat hier eine Kürzung von 50 Prozent bestätigt -
auf der anderen Seite dürfen solche Kürzungen auch nicht pauschal vor-
genommen  werden.  Die  Minderung  müsse  den  Umständen  angepasst
sein. Keine Seite trage eine Verantwortung für die Krise, so dass sich we-
der Vermieter noch Mieter einseitig heraushalten könnten.

BGH, XII ZR 8/21
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Virtuelle Hauptversammlungen künftig dauerhaft
möglich

Die während der Corona-Pandemie temporär bis 31.08.2022 eingeführ-
ten  virtuellen  Hauptversammlungen  von  Aktiengesellschaften  sollen  in
Zukunft dauerhaft möglich sein. Dies hat der Bundestag am 07.07.2022
beschlossen.  Zuvor  hatte  sein  Rechtsausschuss  noch  Änderungen  am
Ursprungsentwurf vorgenommen.

Das Format der virtuellen Hauptversammlung sei in der Praxis gut ange-
nommen  worden  und  habe  sich  bewährt,  so  die  Gesetzesbegründung.
Die temporäre Regelung ermögliche aber "aufgrund ihres Charakters als
pandemiebedingte  Sonderregelung  die  Ausübung  der  Aktionärsrechte
nicht in dem gleichen Maße, wie dies im Rahmen einer Präsenz- oder hy-
briden Versammlung möglich ist", heißt es in dem Gesetzentwurf.

Das Gesetz sieht im Wesentlichen Änderungen im Aktiengesetz vor. Dort
werden unter anderem der neue § 118a "Virtuelle Hauptversammlung"
und  der  neue  §  130a  "Stellungnahme-  und  Rederecht  bei  virtuellen
Hauptversammlungen"  eingefügt.  Mit  §  118a  AktG  soll  es  Aktiengesell-
schaften nunmehr ermöglicht werden, Hauptversammlungen künftig als
Präsenzveranstaltung,  als  hybride  Versammlung  oder  als  rein  virtuelle
Veranstaltung abzuhalten. Wie die Koalition in dem Entwurf anführt, soll
der Entwurf eines "Virtuelle-Hauptversammlungen-Gesetzes" der Tatsa-
che  Rechnung  tragen,  "dass  die  Kommunikation  bei  einer  virtuellen
Hauptversammlung  teilweise  anders  verläuft  als  bei  einer  Präsenzver-
sammlung". So soll es den Aktionären bei virtuellen Hauptversammlun-
gen unter anderem ermöglicht werden, Stellungnahmen im Vorfeld der
Hauptversammlung einzureichen. "Der Ablauf der Versammlung und die
Rechtewahrnehmung  der  Aktionäre  sollen  sich  in  diesem  Format  den-
noch möglichst nah an den Prozessen der Präsenzveranstaltung anleh-
nen. Den möglichen Risiken für die Emittenten wird durch Anpassungen
des Anfechtungsrechts Rechnung getragen", heißt es weiter.

Gegenüber  dem  ursprünglichen  Entwurf  nahm  der  Ausschuss  diverse
Änderungen vor. Neben Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften
sollen künftig auch Generalversammlungen von Genossenschaften dau-
erhaft  in  virtueller  Form möglich  sein.  Außer  der  genaueren Ausgestal-
tung  der  virtuellen  Generalversammlung  für  Genossenschaften  wurde
unter  anderem  die  bisher  im  Entwurf  vorgesehene  Möglichkeit  gestri-
chen,  in  der  Satzung  die  in  einer  virtuellen  Hauptversammlung  zu  be-
handelnden Gegenstände zu beschränken. Damit werde "die Gleichwer-
tigkeit des virtuellen Formats mit der Präsenzversammlung hervorgeho-
ben", heißt es zur Begründung.

Eine  weitere  Regelung  bezieht  sich  beispielsweise  auf  die  Überprüfung
der  Funktionsfähigkeit  einer  Verbindung bei  der  Anmeldung von Rede-
beiträgen  im  virtuellen  Format.  Weitere  kleinere,  nicht  direkt  auf  die
Hauptversammlung bezogene Änderungen soll es etwa in der Insolvenz-
ordnung geben.

Deutscher Bundestag, PM vom 07.07.2022

Knock-out-Zertifikate sind keine Termingeschäfte

Der  Verlust  aus  dem  fallenden  Kurs  von  Knock-out-Produkten  in  Form
von Unlimited  Turbo Bull-Zertifikaten  ist  steuerlich  voll  abziehbar.  Laut
Bundesfinanzhof  (BFH)  unterfällt  er  nicht  dem Ausgleichs-  und Abzugs-
verbot für Termingeschäfte.

Nach § 15 Absatz 4 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) unterlie-
gen Verluste aus Termingeschäften grundsätzlich einem Ausgleichs- und
Abzugsverbot, das heißt, sie können nur sehr eingeschränkt mit Gewin-
nen aus eben solchen Geschäften verrechnet werden, mindern aber im
Übrigen  nicht  die  Bemessungsgrundlage  der  Körperschaftsteuer  oder
der Einkommensteuer. Aus Sicht des Gesetzgebers ist es gerechtfertigt,
für  besonders  riskante  Geschäfte  derartige  Beschränkungen  vorzuse-
hen.
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Im Streitfall hatte die Klägerin, eine GmbH, von einer Bank ausgegebene
Unlimited  Turbo  Bull-Zertifikate  erworben.  Als  so  genannte  Knock-out-
Zertifikate zeichneten sie sich durch die Möglichkeit  aus,  mit  relativ ge-
ringem Kapitaleinsatz überproportional an der Wertentwicklung des zu-
grunde liegenden Basiswerts zu partizipieren. Erreichte oder durchbrach
der Basiswert jedoch eine bestimmte Kursschwelle, verfielen die Zertifi-
kate  nahezu  wertlos.  Bedingt  durch  ein  Absinken des  jeweiligen  Index-
standes  fiel  der  Wert  der  von der  Klägerin  erworbenen Zertifikate,  wo-
durch diese einen erheblichen Verlust realisierte. Das Finanzamt vertrat
die Auffassung, dass die Zertifikatsverluste dem Ausgleichs- und Abzugs-
verbot unterliegen.

Der BFH sieht die Sache anders. Die Anwendung des § 15 Absatz 4 Satz 3
EStG hänge entscheidend davon ab, ob ein Termingeschäft vorliege. Die-
ses sei vom so genannten Kassageschäft abzugrenzen, bei dem der Leis-
tungsaustausch  sofort  oder  innerhalb  einer  kurzen  Frist  zu  vollziehen
sei.  Bei  Knock-out-Produkten  in  Form  von  Zertifikaten  handele  es  sich
aber, so der BFH weiter, um gewöhnliche Schuldverschreibungen, die im
Streitfall  Zug  um  Zug  gegen  Bezahlung  übertragen  worden  seien.  An
dem  für  ein  Termingeschäft  typischen  Hinausschieben  des  Erfüllungs-
zeitpunkts habe es gefehlt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.12.2021, I R 24/19

Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften:
Horizontale Verlustausgleichsbeschränkung

Eine horizontale Verlustausgleichsbeschränkung geht auch bei Verlusten
aus privaten Veräußerungsgeschäften der Anwendung des besonderen
Steuersatzes  gemäß  §  32b  Einkommensteuergesetz  (EStG  -  "Progressi-
onsvorbehalt") vor. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschie-
den.

Der Kläger hielt eine Beteiligung an einer in der Immobilienbranche täti-
gen KG in seinem Privatvermögen. Im Streitjahr veräußerte die KG eine
in Österreich belegene Immobilie und erzielte daraus einen Verlust. Der
auf den Kläger entfallende Verlustanteil wurde über die gesonderte und
einheitliche  Feststellung  von  Besteuerungsgrundlagen  in  Höhe  von
-20.542  Euro  als  sonstige,  nach  Doppelbesteuerungsabkommen  (DBA)
steuerfreie  Progressionseinkünfte  festgestellt.  Auf  dieser  Grundlage er-
ließ  der  Beklagte  im  weiteren  Verfahren  in  gleicher  Höhe  einen
(Folge-)Bescheid über die gesonderte Feststellung des Verlustes aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften für Zwecke des Progressionsvorbehalts.

Im  darauffolgenden  Einspruchs-  und  Klageverfahren  begehrte  der  Klä-
ger  eine  Berücksichtigung  der  negativen  Progressionseinkünfte  zur  Er-
mittlung  des  auf  das  zu  versteuernde  Einkommen  anzuwendenden
Steuersatzes. Der Beklagte hingegen argumentierte,  dass die gesetzlich
normierte Verlustausgleichsbeschränkung bei privaten Veräußerungsge-
schäften  auch  eine  Verlustberücksichtigung  im  Rahmen  des  negativen
Progressionsvorbehaltes hindere.

Das  FG  hat  entschieden,  dass  die  Einkommensteuer  im  Streitjahr  zu
Recht  ohne  Anwendung  des  negativen  Progressionsvorbehalts  festge-
setzt  worden  sei.  Für  nach  DBA  steuerfreie  Einkünfte  sei  der  Anwen-
dungsbereich  des  §  32b  EStG  zwar  dem  Grunde  nach  eröffnet.  Die  Er-
mittlung des nach dieser Vorschrift besonderen Steuersatzes knüpfe al-
lerdings  an  die  im  EStG  normierte  Einkünfteermittlung  an  und  habe
auch  insoweit  entsprechende  Verlustausgleichsbeschränkungen  zu  be-
rücksichtigen.

Bereits  als  unzulässig  beurteilte  das  FG  die  mit  der  Klage  verbundene
selbstständige Anfechtung des Bescheids über die  gesonderte Feststel-
lung des Verlustes aus privaten Veräußerungsgeschäften für Zwecke des
Progressionsvorbehalts. Insofern fehle es an einer Klagebefugnis. Denn
mit  der  Feststellung  des  (der  Höhe  nach  unstreitigen)  Verlusts  sei  der
Kläger  nicht  beschwert.  Der  Feststellungsbescheid  habe  insbesondere
keinen nachteiligen  Einfluss  auf  die  Einkommensteuer  des  Streitjahres.
Denn die Entscheidung über die Ermittlung des anzuwendenden Steuer-
satzes  würde  im  Einkommensteuerbescheid  selbst  und  nicht  im  Fest-
stellungsbescheid für Zwecke des Progressionsvorbehalts getroffen.

Finanzgericht  Düsseldorf,  Urteil  vom 14.04.2022,  8 K 1838/18 F,  rechts-
kräftig
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Keine Ausbaubeiträge für ungenutzte Grundstücke
ohne Zugang zu Verkehrsanlage

Die Erhebung wiederkehrender Beiträge für Grundstücke, die keinen Zu-
gang beziehungsweise keine Zufahrt zu einer Verkehrsanlage haben und
auch nicht genutzt werden, scheidet aus. Dies gilt auch dann, wenn die
Eigentümer  dieses  Grundstücks  und des  Anliegergrundstücks  identisch
sind. Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz.

Die Klägerin ist Eigentümerin zweier Grundstücke, von dem eines unmit-
telbar an eine Straße ihrer Gemeinde angrenzt.  Unmittelbar hinter die-
sem  Grundstück  befindet  sich  das  zweite  Grundstück,  das  weder  eine
Zufahrt oder Zuwegung zu einer Straße hat noch unmittelbar über das
vordere  Grundstück  der  Klägerin  angefahren  werden  kann.  Dieses
Grundstück  wird  von  der  Klägerin  nicht  genutzt;  Wiese  und  Sträucher
wachsen dort wild.

Die beklagte Gemeinde erhob im Jahr 2019 wiederkehrende Ausbaubei-
träge für beide Grundstücke. Nachdem der hiergegen erhobene Wider-
spruch  der  Klägerin  keinen  Erfolg  hatte,  verfolgte  sie  ihr  Begehren  im
Klageweg weiter.

Die  Klage  hatte  teilweise,  nämlich  in  Bezug  auf  das  Hinterliegergrund-
stück,  Erfolg.  Während das  an die  Straße angrenzende Grundstück  der
Klägerin ohne Weiteres beitragspflichtig sei,  hätten, für das dahinterlie-
gende Grundstück keine Beiträge erhoben werden dürfen. Zwar sei ein
Hinterliegergrundstück,  das  im  (Mit)Eigentum  derselben  Person  stehe
wie  das  selbstständig  bebaubare  Anliegergrundstück,  beitragspflichtig,
wenn es zusammen mit diesem einheitlich genutzt werde oder tatsäch-
lich  eine  Zufahrt  zu  der  Anbaustraße  besitze.  Von  einer  einheitlichen
Nutzung sei  aber nur auszugehen,  wenn ein Eigentümer sein Hinterlie-
gergrundstück  als  private  Grünfläche  (Hausgarten  mit  Nebengebäude)
für  das  mit  einem  Wohnhaus  bebaute  Anliegergrundstück  nutze.  Dies
sei bei dem Hinterliegergrundstück der Klägerin jedoch nicht der Fall. Es
erfahre  überhaupt  keine  Nutzung.  Beide  Parzellen  seien  durch  einen
Maschendrahtzaun  voneinander  getrennt,  sodass  sie  nicht  einheitlich
umfriedet seien. Eine Gartennutzung finde ausschließlich auf der Fläche
südwestlich des Wohnhauses der Klägerin auf  dem Anliegergrundstück
statt.

Gegen  die  Entscheidung  steht  den  Beteiligten  die  Zulassung  der  Beru-
fung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.

Verwaltungsgericht  Koblenz,  Urteil  vom  21.04.2022,  4  K  1019/21.KO,
nicht rechtskräftig

,,Idyllisches Wohnen" entpuppt sich als Täuschung:
Maklerin muss Courtage zurückzahlen

Der Käufer  eines Grundstücks kann den Kaufvertrag wegen Täuschung
anfechten,  wenn  ihm  der  Verkäufer  in  wesentlichen  Punkten  falsche
Versprechungen gemacht hat. In diesem Fall verliert auch die Immobili-
enmaklerin  ihren  Anspruch  auf  die  Maklercourtage,  und  zwar  auch
dann, wenn sie nichts von der Täuschung wusste. Den bereits gezahlten
Maklerlohn muss sie wieder zurückzahlen. Das entschied die das Land-
gericht (LG) Frankenthal.

Ein  Ehepaar  erwarb  Ende  2016  eine  Immobilie  im  Außenbereich  einer
kleinen Gemeinde. Im Exposé der Maklerin wurde das Objekt beworben
mit: "Idyllisches Wohnen in ruhiger sonniger Alleinlage". Allerdings hatte
der  Verkäufer  noch  vor  dem  Verkauf  von  der  Baubehörde  erfahren,
dass das Außenbereichsgelände nur in Kombination mit einem landwirt-
schaftlichen  Betrieb  zu  Wohnzwecken  genutzt  werden  dürfe.  Den  Käu-
fern, die somit dort nicht wohnen durften, teilte er dies jedoch nicht mit.
Auch die Maklerin hatte davon keine Kenntnis.

Als  das  Ehepaar  im  Laufe  des  Jahres  2017  erfuhr,  dass  die  erworbene
Immobilie für sie nicht als Wohnhaus nutzbar war, erklärten sie die An-
fechtung  des  Kaufvertrags,  mit  der  Folge,  dass  dieser  rückwirkend  un-
wirksam  wurde.  Damit  war  auch  dem  Anspruch  der  Maklerin  auf  die
Vermittlungsprovision  der  Rechtsgrund  entzogen,  so  das  LG  Franken-
thal. Der Anspruch bestehe nur bei wirksamem Abschluss eines Kaufver-
trags; das Risiko, dass diese Wirksamkeit wieder wegfalle, trage die Mak-
lerin.

Der Anspruch auf Rückzahlung der Maklerprovision sei auch noch nicht
verjährt.  Die  Verjährungsfrist  betrage  in  diesen  Fällen  drei  Jahre  ab
Kenntnis  der  Gründe  für  die  Rückforderung.  Diese  Kenntnis  erlangten
die  Käufer  zwar  bereits  im  Jahr  2017,  als  sie  von  der  arglistigen  Täu-
schung durch den Verkäufer erfuhren. Folglich wären in diesem Zusam-
menhang  stehende  Ansprüche  normalerweise  mit  Ablauf  des  Jahres
2020 verjährt. Jedoch hätten die Eheleute bereits im Dezember 2020 ei-
nen  Mahnbescheid  beantragt,  sodass  der  Lauf  der  Verjährung  ab  die-
sem Zeitpunkt gehemmt gewesen sei.

Landgericht Frankenthal, Urteil vom 06.04.2022, 4 O 208/21, rechtskräf-
tig
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Hinterliegergrundstück: Zufahrtsrecht gilt nicht
uneingeschränkt

Der  Umfang  eines  Geh-  und  Fahrtrecht  muss  sich  immer  am  Einzelfall
orientieren  und  besteht  unter  Umständen  nicht  uneingeschränkt.  Bei
der Zufahrt zu einem Hinterliegergrundstück sind gewisse Beeinträchti-
gungen  der  Zufahrtsbreite  hinzunehmen.  Hierauf  hat  das  Pfälzische
Oberlandesgericht  (OLG)  Zweibrücken in  einem so  genannten Hinweis-
beschluss aufmerksam gemacht.

Ein Mann hatte ein "Hinterliegergrundstück" erworben, das keinen eige-
nen Zugang zu einer öffentlichen Straße besitzt. Die Zufahrt zu dem An-
wesen  und  den  dazugehörigen  fünf  Garagen  erfolgte  ausschließlich
über  den  Hof  des  benachbarten  Grundstücks  der  Beklagten.  Zur  Absi-
cherung  des  Zufahrtsrechts  war  im  Grundbuch  des  Beklagtengrund-
stücks ein so genanntes Geh- und Fahrrecht zugunsten des jeweiligen Ei-
gentümers  des  Hinterliegergrundstücks  eingetragen.  Das  Hofgelände
zwischen den Gebäuden war  zunächst  groß genug,  um bequem in  alle
Garagen hinein- und herauszufahren.

Dies  änderte  sich,  als  die  Beklagten auf  ihrem Teil  des  Hofgrundstücks
für ihre Mieter zwei Pkw-Stellplätze entlang der Hauswand einrichteten.
Waren die Stellplätze belegt, konnten die Garagennutzer nicht mehr wie
gewohnt  rangieren.  Sie  mussten  gegebenenfalls  rückwärts  ein-  oder
ausfahren.  Der  Nachbar  forderte  die  Beklagten  deshalb  auf,  die  Stell-
plätze  zu  entfernen  und  das  Geh-  und  Fahrrecht  wieder  uneinge-
schränkt zu gewährleisten.

Das Landgericht Kaiserslautern wies die Klage ab. Die Garagen des Klä-
gers  seien  weiterhin  erreichbar  und  das  Geh-  und  Fahrtrecht  des  Klä-
gers  nicht  beeinträchtigt.  Auf  die  hiergegen  gerichtete  Berufung  wies
das OLG Zweibrücken den Kläger darauf hin, dass es beabsichtige, seine
Berufung durch einstimmigen Beschluss zurückzuweisen, weil sie offen-
sichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Der Kläger nahm sein Rechtsmit-
tel daraufhin zurück.

Wenn  wie  hier  ein  eingetragenes  Geh-  und  Fahrrecht  im  Grundbuch
nicht  näher  konkretisiert  ist,  könnten auch andere Umstände herange-
zogen werden, um den Umfang des Geh- und Fahrtrechts festzustellen,
so  das  OLG.  Hierzu  seien  zum Beispiel  die  Gegebenheiten vor  Ort  und
der Sinn und Zweck des Fahrtrechts zu berücksichtigen.

Die  zwischen  den  Grundstücken  liegende  Hofdurchfahrt  müsse  jeden-
falls breit genug sein, um mit einem üblichen Kraftfahrzeug in einer übli-
chen  Bogenfahrt  auch  die  hinterste  der  Garagen  erreichen  zu  können.
Da nach § 32 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung die höchstzulässige
Breite  von Kraftfahrzeugen allgemein 2,55 Meter  beträgt,  sollte  die  Zu-
fahrtsbreite mindestens drei  Meter betragen,  so das OLG. In Höhe des
Bogens zu den links gelegenen Garagen sollte die Zufahrt etwas breiter
sein. Hier orientierte sich das OLG an der Vorschrift des § 2 Absatz 3 Ga-
ragenverordnung Rheinland-Pfalz  und hielt  eine Breite  von mindestens
fünf Metern für angemessen. Auch diese Vorgabe sei nach den vorgeleg-
ten Lichtbildern erfüllt.

Das OLG wies zudem darauf hin,  dass § 1020 S.  1 Bürgerliches Gesetz-
buch den Berechtigten zur schonenden Ausübung der Grunddienstbar-
keit verpflichtet. In diesem Sinne habe es der Kläger hinzunehmen, dass
die  Beklagten  ihr  Eigentumsrecht  ausüben und einen Teil  ihres  Grund-
stücks  als  Pkw-Stellfläche  nutzen,  sofern  sein  Zufahrtsrecht  dadurch
nicht mehr als notwendig beeinträchtigt wird. Die damit für ihn und die
Garagennutzer  verbundene  nachteilige  Veränderung  müsse  er  hinneh-
men.

Pfälzisches Oberlandesgericht  Zweibrücken,  Beschluss vom 03.05.2022,
7 U 150/20
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Corona-Infektion: Kein Schmerzensgeld vom
Arbeitgeber

Infiziert sich eine Krankenschwester mit Corona, hat sie gegen ihren Ar-
beitgeber  keinen  Anspruch  auf  Schadenersatz  und  Schmerzensgeld,
wenn sie nicht nachweisen kann, dass der Arbeitgeber die Schuld an der
Erkrankung trägt.  Dies hat  das Arbeitsgericht  (ArbG)  Siegburg entschie-
den.

Die Klägerin war bei der Beklagten als Krankenschwester in einem Pfle-
geheim  in  der  psychosozialen  Betreuung  tätig.  Im  März  2020  arbeitete
sie in der Essensausgabe und half Bewohnern beim Essen, ohne vom Ar-
beitgeber eine Atemschutzmaske zu erhalten. Anfang April  2020 wurde
sie  positiv  auf  Corona  getestet  und  erkrankte  schwer.  Auch  zwölf  Be-
wohner des Pflegeheims infizierten sich mit Corona. Mit ihrer Klage ver-
langte die Klägerin Ersatz der Behandlungskosten, Verdienstausfall  und
Schmerzensgeld von ihrem Arbeitgeber.

Das  ArbG  Siegburg  wies  die  Klage  ab.  Die  Klägerin  habe  nicht  hinrei-
chend darlegen können, dass eine Pflichtverletzung des Arbeitgebers für
ihre  Erkrankung  ursächlich  geworden  sei.  Es  habe  nicht  mit  Sicherheit
festgestellt werden können, dass die Klägerin sich an ihrem Arbeitsplatz
angesteckt  habe.  Es  sei  für  das  Gericht  unklar  geblieben,  bei  wem  sie
sich  in  welcher  Situation  angesteckt  haben  will.  Auch  wenn  aus  einem
ärztlichen  Attest  der  Klägerin  hervorging,  dass  sie  sich  am  Arbeitsplatz
angesteckt haben soll, war für das Gericht nicht nachvollziehbar, wie die
Ärztin zu dieser Feststellung und Aussage gekommen sein will, da sie die
Klägerin  wohl  kaum  im  fraglichen  Zeitraum  rund  um  die  Uhr  begleitet
habe  und  die  Klägerin  sich  auch  außerhalb  ihres  Arbeitsplatzes  ange-
steckt haben könnte.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Be-
rufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.

Arbeitsgericht  Siegburg,  Urteil  vom  30.03.2022,  3  Ca  1848/21,  nicht
rechtskräftig

Ein Bauleiter muss keinen festen Arbeitsplatz haben

Arbeitnehmer  mit  ständig  wechselnden  Einsatzstellen  können  sämtlich
Fahrten  mit  dem  eigenen  Pkw  wie  Dienstreisen  steuerlich  mit  30  Cent
pro gefahrenen Kilometer abrechnen - und nicht nur mit der Kilometer-
pauschale.

In  einem  konkreten  Fall  vor  dem  Finanzgericht  Mecklenburg-Vorpom-
mern ging  es  um einen  Bauleiter  eines  international  tätigen  Unterneh-
mens, der einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung an einem Ort zuge-
teilt  war,  der  im  Arbeitsvertrag  als  "Einstellungsort"  bezeichnet  wurde.
Der Bauleiter argumentierte, dass er keine erste Tätigkeitsstätte am Sitz
seines Arbeitgebers habe - und deswegen nicht nur die Pauschale in An-
spruch nehmen könne.

Das Finanzamt war der Auffassung, dass er eine ersten Tätigkeitsstätte
habe,  weil  im  Vertrag  ein  Niederlassungsort  als  "regelmäßige
Arbeitsstätte/Anlaufstelle"  bezeichnet  hat.  Das  reichte  dem  Gericht
nicht. Damit wird er nicht der ortsfesten betrieblichen Einrichtung - dem
Niederlassungsgebäude  -  zugeordnet.  Das  gelte  jedenfalls  dann,  wenn
er den größeren Teil seiner Schreibtischarbeit außerhalb des Büros, ins-
besondere  auf  den  Baustellen  in  dazu  angemieteten  Containern  oder
sonstigen angemieteten Räumen ausführt.

FG Mecklenburg-Vorpommern, 3 K 6/20 vom 24.11.2021

Gewerkschaftsinformationen: Keine Pflicht des
Arbeitgebers zu Versand per E-Mail

Der Arbeitgeber ist bei einer coronabedingten Beschäftigung der Arbeit-
nehmer  im  Homeoffice  nicht  verpflichtet,  Informationen  einer  Arbeit-
nehmervereinigung an die  dienstlichen E-Mailadressen der  bei  ihm be-
schäftigten  Arbeitnehmer  zu  versenden.  Dies  stellt  das  Arbeitsgericht
(ArbG) Bonn klar.
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Der Kläger ist eine bei dem Arbeitgeber vertretene Arbeitnehmervereini-
gung. Der Arbeitgeber gewährt den bei ihm vertretenen Arbeitnehmer-
vereinigungen die Möglichkeit, im Intranet Informationen zu veröffentli-
chen und auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Aufgrund der coro-
nabedingten  Beschäftigung  der  Arbeitnehmer  im  Homeoffice  möchte
der Kläger den Arbeitgeber gerichtlich dazu verpflichten, dass dieser E-
Mails  mit  einem  von  dem  Kläger  gestalteten  Inhalt  an  alle  bei  ihm  be-
schäftigten Arbeitnehmer versendet.

Das  ArbG  Bonn  hat  die  Klage  abgewiesen.  Es  bestehe  keine  Verpflich-
tung des Arbeitgebers, E-Mails mit einem von einer Arbeitnehmerverei-
nigung gestalteten Inhalt  an alle bei  dem Arbeitgeber beschäftigten Ar-
beitnehmer zu versenden.

Grundsätzlich  schütze  Artikel  9  Absatz  3  Grundgesetz  (GG)  die  Betäti-
gungsfreiheit  einer Arbeitnehmervereinigung und hierüber unter ande-
rem auch die Mitgliederwerbung und Information über ihre Aktivitäten.
Soweit  jedoch die  Arbeitnehmervereinigung für  ihre  Betätigung auf  die
Inanspruchnahme von Betriebsmitteln angewiesen ist, bedürfe es einer
Abwägung zwischen dem Interesse der Arbeitnehmervereinigung an ei-
ner möglichst umfassenden Information der Arbeitnehmer zu ihren Auf-
gaben und Leistungen zwecks Mitgliederwerbung einerseits und dem In-
teresse  des  Arbeitgebers  an  einem  störungsfreien  Betriebsablauf  und
der Vermeidung der übermäßigen Inanspruchnahme seiner Ressourcen
andererseits.

Bei  dieser  Abwägung  sei  eine  Gewerkschaft  nach  der  Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichtes berechtigt, selbst E-Mails - auch ohne Einwil-
ligung des Arbeitgebers - an die ihr bekannten dienstlichen E-Mailadres-
sen ihrer Mitglieder zu versenden. Nach der Wertung des ArbG geht das
Begehren des Klägers hierüber jedoch weit hinaus, da dem Arbeitgeber
eine aktive Handlungspflicht auferlegt würde. Zudem wäre der Arbeitge-
ber zu der Verwendung eigener Ressourcen im Interesse der Arbeitneh-
mervereinigung  gezwungen,  da  er  unter  anderem  den  E-Mail-Versand
organisieren müsste und die Arbeitnehmer -  unabhängig davon,  ob sie
Mitglieder der Arbeitnehmervereinigung sind - die E-Mails während ihrer
Arbeitszeit zur Kenntnis nehmen würden.

Da  der  Arbeitgeber  der  Arbeitnehmervereinigung  vorliegend  über  das
Intranet bereits Zugangsmöglichkeiten zu allen im Homeoffice beschäf-
tigten  Arbeitnehmer  verschafft  hat,  sei  ein  Versand von  E-Mails  mit  In-
formationen  über  die  Arbeitnehmervereinigung  durch  den  Arbeitgeber
zur Wahrnehmung der Rechte aus Artikel 9 Absatz 3 GG nicht erforder-
lich.  Hierdurch  würde  das  Recht  des  Arbeitgebers  an  einem  störungs-
freien Betriebsablauf übermäßig beeinträchtigt.

Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 11.05.2022, 2 Ca 93/22

Strafverteidigungskosten können bei beruflicher
Veranlassung Werbungskosten sein

Strafverteidigungskosten  sind  dann  als  Werbungskosten  abziehbar,
wenn  der  strafrechtliche  Vorwurf,  gegen  den  sich  der  Steuerpflichtige
zur Wehr setzt, durch sein berufliches Verhalten veranlasst ist. Dies stellt
der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Das sei der Fall,  wenn die dem Steuerpflichtigen zur Last gelegte Tat in
Ausübung der beruflichen Tätigkeit begangen worden ist. Allerdings set-
ze  die  Annahme von  Erwerbsaufwendungen  auch  in  diesen  Fällen  vor-
aus, dass die die Aufwendungen auslösenden schuldhaften Handlungen
noch im Rahmen der beruflichen Aufgabenerfüllung liegen und nicht auf
privaten, den beruflichen Zusammenhang aufhebenden Umständen be-
ruhen, betont der BFH.

Private Gründe griffen dann durch, wenn die strafbaren Handlungen mit
der  Erwerbstätigkeit  des  Steuerpflichtigen  nur  insoweit  im  Zusammen-
hang stehen, als diese eine Gelegenheit zu einer Straftat verschafft. Eine
erwerbsbezogene Veranlassung werde auch aufgehoben,  wenn der  Ar-
beitnehmer seinen Arbeitgeber bewusst, also vorsätzlich schädigen woll-
te oder sich oder einen Dritten durch die schädigende Handlung berei-
chert  hat,  wenn  also  das  Verhalten  des  Arbeitnehmers  von  privaten
Gründen getragen wurde.

Der  strafrechtliche  Vorwurf,  gegen  den  sich  der  Steuerpflichtige  zur
Wehr  setzt,  betreffe  danach  grundsätzlich  die  konkrete  Tat,  aufgrund
der die Strafverteidigungskosten angefallen sind.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 31.03.2022, VI B 88/21
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Familie und
Kinder

Kindergeld: Ermittlung des Lebensbedarfs eines
behinderten Kindes

Kindergeld  wird  einem  Kind  gewährt,  welches  wegen  einer  vor  Voll-
endung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung außerstande ist,  sich selbst  zu unterhalten.  In-
folgedessen kommt es darauf an, ob das Kind seinen existenziellen Le-
bensbedarf mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln decken kann.

Das  Finanzgericht  Baden-Württemberg  entschied,  dass  bei  der  Ermitt-
lung der dem Kind zur Verfügung stehenden Mittel nur der steuerpflich-
tige  Ertragsanteil  einer  privaten  Rente  zu  berücksichtigen  sei.  Das  Fi-
nanzgericht  setzte  sich  außerdem  mit  verfahrensrechtlichen  Fragen,
dem Bekanntgabezeitpunkt  bei  Einschaltung eines  privaten Postdienst-
leisters  und  der  von  der  beklagten  Familienkasse  angewandten  Ände-
rungsnorm, auseinander. Es ließ die Revision beim Bundesfinanzhof zu.

Die beklagte Familienkasse hatte für den Streitzeitraum Dezember 2019
bis  Juli  2021  Kindergeld  festgesetzt.  Sie  hob  diese  Festsetzung  mit  Be-
scheiden  vom  März  2021  auf.  Der  Kindsvater  machte  geltend,  es  gebe
keine Änderungsnorm. Die Verhältnisse hätten sich nicht geändert.  Au-
ßerdem habe die Familienkasse die Einkünfte und Bezüge des Kinds feh-
lerhaft berechnet. Dessen Erbschaft von der Mutter sei zweckgebunden
gewesen und zum Abschluss einer privaten Rentenversicherung verwen-
det worden. Die abweisende Einspruchsentscheidung datiert vom 28. Ju-
li 2021, der Absendevermerk vom 29. Juli 2021. Die Familienkasse schil-
derte die interne Organisation der Postaufgabe unter Einschaltung eines
privaten  Postdienstleisters.  Nach  den  Angaben  des  Vertreters  des  Klä-
gers ging ihm die Einspruchsentscheidung am 3. August 2021 zu. Seine
Klage vom 3. September 2021 sei fristgemäß.

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht Baden-Württemberg entschied,
die  Klage  sei  innerhalb  der  Monatsfrist  erhoben  worden.  Ein  Abgangs-
vermerk  der  Stelle,  die  das  Schriftstück  an  die  Postausgangsstelle  wei-
terleite, reiche nicht aus. Erforderlich sei ein Absendevermerk der Post-
stelle.  Die  Schilderungen  der  organisatorischen  Abwicklung  lasse  zwar
auf eine Postaufgabe am 29. Juli 2021 schließen. Die Zugangsfiktion am
dritten Tag sei jedoch erschüttert. Der Verfahrensablauf des Postdienst-
leisters  sei  nicht  bekannt,  ein  tatsächlicher  Zugang  am  3.  August  2022
möglich und die Klage zulässig.

Änderungen  in  den  einen  Kindergeldanspruch  begründenden  Verhält-
nissen  habe  es  nicht  gegeben.  Die  Familienkasse  habe  bereits  bei  der
Kindergeldfestsetzung  Kenntnis  von  der  privaten  Rente  des  Kinds  ge-
habt. Der (rückwirkende) Aufhebungsbescheid sei daher rechtswidrig.

Außerdem  sei  der  Kläger  kindergeldberechtigt.  Sein  Kind  sei  nicht  im-
stande, sich selbst zu unterhalten. Es sei ,,(neben den Einkünften aus Ka-
pitalvermögen) nur der steuerpflichtige Ertragsanteil der privaten Rente
zu berücksichtigen".  Es  komme auf  die  Einkünfte  und Bezüge im Sinne
des  Einkommensteuergesetzes  an.  Laufende  oder  einmalige  Geldzu-
wendungen  von  Eltern  seien  unschädliches  Kindesvermögen.  Es  dürfe
keinen  Unterschied  machen,  wie  das  Kind  das  ererbte  Vermögen  ver-
wende,  ob  es  die  geerbten  Mittel  abhebe  oder  mit  diesen  eine  private
Lebensversicherung abschließe und die Rente zum Lebensunterhalt ein-
setze. Nichts Anderes gelte, wenn das Kind den von der Mutter geerbten
Geldbetrag vor Abschluss der privaten Rentenversicherung um (im Ver-
hältnis  zum  geerbten  Vermögen  geringe)  eigene  Mittel  aufstocke.  Die
monatlichen  Rentenzahlungen  stellten,  soweit  sie  deren  steuerpflichti-
gen Ertragsanteil  überstiegen, eine unbeachtliche Vermögensumschich-
tung dar.  Die nach dem Einkommensteuergesetz ermittelten zur Verfü-
gung  stehenden  Mittel  des  Kinds  deckten  damit  dessen  existenziellen
Lebensbedarf  nicht.  Die  Aufnahme  einer  Erwerbsfähigkeit  scheide  auf-
grund  der  Behinderung  aus.  Werde  der  Aufhebungsbescheid  vom  10.
März 2021 in Gestalt der Einspruchsentscheidung aufgehoben, lebe die
Kindergeldfestsetzung wieder auf.

FG Baden-Württemberg,  Pressemitteilung vom 07.06.2022 zum Urteil  1
K 2137/21 vom 14.04.2022

Stiefkindadoption: Wohl des Kindes ist entscheidend

Will  ein  Stiefelternteil  das  Kind  seines  Lebenspartners  adoptieren,  so
kann dem entsprochen werden, wenn dies dem Wohl des Kindes dient
und zu  erwarten  ist,  dass  zwischen  dem Annehmenden und  dem Kind
ein  Eltern-Kind-Verhältnis  entsteht.  Allerdings  ist  stets  auch  das  schüt-
zenswerte Interesse des Kindes an der Aufrechterhaltung der familiären
Bande zu seinem leiblichen anderen Elternteil zu beachten, wenn dieses
Band infolge der Stiefkindadoption durchtrennt würde. Dies betont das
Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg in einem Fall, in dem der Stiefvater
eines achtjährigen Kindes die Adoption begehrt hatte.
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Der  leibliche  Vater  ist  seit  2016  inhaftiert  und  hatte  der  Adoption  zu-
nächst widersprochen. Das Amtsgericht - Familiengericht - Cloppenburg
hatte den Antrag des Stiefvaters auf Ersetzung der Einwilligung des leib-
lichen  Vaters  nach  Einholung  einer  fachlichen  Stellungnahme  des  Ju-
gendamtes  und  mit  der  nunmehr  angefochtenen  Entscheidung  auch
den Antrag des Antragstellers auf Adoption mit der Begründung zurück-
gewiesen. Es fehle die Einwilligung des leiblichen Vaters.

Im  Rahmen  des  Beschwerdeverfahrens  vor  dem  OLG  hat  der  leibliche
Vater zunächst seine Einwilligung in die Adoption erklärt, diese aber im
Hinblick auf die erwartete Haftentlassung wieder zurückgenommen. Das
OLG hat die Beschwerde des Stiefvaters mit der Begründung zurückge-
wiesen,  dass  der  durch  den  Ausspruch  der  Adoption  eventuell  entste-
hende  Vorteil  den  Nachteil  des  irreversiblen  Abschneidens  des  rechtli-
chen  Bandes  des  Kindes  zu  seinem  leiblichen  Vater  und  dessen  Ver-
wandten nicht ausgleichen könne.

Das  Kind  habe  zwar  erklärt,  dass  der  von  ihm  ebenfalls  als  "Papa"  be-
zeichnete  Stiefvater  sich  sehr  gut  um  es  kümmere,  indem  er  zum  Bei-
spiel  für das Kind koche und es zur Schule bringe. Das Kind hatte aber
ebenso  auch  den  Wunsch  geäußert,  häufiger  Kontakt  zu  seinem  leibli-
chen Vater haben zu können und diesen ebenfalls als Vater angesehen.
Das OLG hat die Zurückweisung des Adoptionsantrags weiter damit be-
gründet,  dass  das  Gesetz  auch  den  Stiefeltern  zum  Beispiel  in  Angele-
genheiten des täglichen Lebens weitreichende rechtliche Befugnisse ein-
räume. Folglich müsse immer geprüft werden, ob diese rechtliche Flan-
kierung der Stiefeltern nicht ausreichend sei, um dem Interesse des Kin-
des an der  Verfestigung einer zum Stiefelternteil  bestehenden sozialen
Eltern-Kind-Beziehung  Genüge  zu  tun  und  deshalb  auf  eine  Adoption
verzichtet werden könne. Dies sei vorliegend der Fall.

Oberlandesgericht  Oldenburg,  Beschluss  vom 08.04.2022,  4  UF 101/21,
unanfechtbar

Umgangsrecht: Wenn sich die Umstände ändern,
können sich auch die Regeln ändern

Haben sich die  getrennt  lebenden Eltern auf  Regeln  über  den Umgang
des  Vaters  mit  dem  bei  der  Mutter  lebenden  Kind  verständigt  (hier
brachte  die  Mutter  das  Kind  jeweils  zum  Wohnort  des  Vaters,  der  das
Kind dann später jeweils zurückbrachte), so ist die Regelung zu ändern,
wenn sich Voraussetzungen ändern.

In dem konkreten Fall wurde die Frau schwanger und ein Umzug stand
an,  so  dass  sie  beantragte,  die  Umgangsregeln  wegen  der  künftig  feh-
lenden Flexibilität zu ändern.

Das  Oberlandesgericht  Oldenburg  stimmte  dem  zu.  Bei  der  Änderung
stünde  dabei  nicht  die  etwaige  Verantwortlichkeit  eines  Elternteils  für
die  neuen Gegebenheiten im Mittelpunkt,  sondern allein  das  Wohl  des
Kindes. Und es sei zu beachten, dass grundsätzlich der Umgangsberech-
tigte (also hier der Vater) für das Abholen und Zurückbringen des Kindes
verantwortlich sei.

OLG Oldenburg, 13 UF 79/21
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Ausbildung &
Soziales

Außerhalb des Schulgeländes rauchender Schüler ist
nicht unfallversichert

Ein  Schüler,  der  in  der  Schulpause  den  an  die  Schule  angrenzenden
Stadtpark zum Rauchen aufsucht, steht nicht unter dem Schutz der ge-
setzlichen  Unfallversicherung.  Dies  hat  das  Bundessozialgericht  (BSG)
entschieden.

Der volljährige Kläger hielt sich im Januar 2018 in der Schulpause zur Er-
holung im schulnahen Stadtpark auf und rauchte Zigaretten. An diesem
Tag herrschte Unwetter mit Sturm und Schneefall. Während des Aufent-
halts fiel ihm ein Ast auf Kopf und Körper. Dadurch erlitt der Kläger ein
schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Das  BSG  hat  die  Entscheidung  des  Landessozialgerichts  bestätigt,  das,
anders als das Sozialgericht, die Klage auf Anerkennung eines Arbeitsun-
falls  abgewiesen  hatte.  Der  Aufenthalt  im  Stadtpark  habe  nicht  unter
Versicherungsschutz  gestanden.  Der  organisatorische  Verantwortungs-
und Einflussbereich der Schule sei auf das Schulgelände beschränkt ge-
wesen.  Er  endete  laut  BSG -  ebenso wie  die  Aufsichtspflicht  und -mög-
lichkeit  -  am Schultor.  Der  Stadtpark  könne nicht  als  erweiterter  Schul-
hof angesehen werden.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 28.06.2022, B 2 U 20/20 R

Schwerbehindertenausweis ist auch bei unbefristeter
Feststellung eines Grades der Behinderung
grundsätzlich zu befristen

Auch  bei  unbefristeter  Feststellung  des  Grades  der  Behinderung  (GdB)
besteht nach § 152 Absatz 5 Satz 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)  grund-
sätzlich  nur  ein  Anspruch  auf  Ausstellung  eines  befristeten  Schwerbe-
hindertenausweises. Ein behinderter Mensch kann laut Landessozialge-
richt  (LSG)  Baden-Württemberg  nicht  beanspruchen,  dass  der  GdB  un-
abhängig von möglichen künftigen Veränderungen seines Gesundheits-
zustandes auf Dauer unveränderbar festgestellt und ein entsprechender
Ausweis ausgestellt wird.

Die 1960 geborene Klägerin ist  an der rechten Brust (nach Geschwulst-
beseitigung in Heilungsbewährung) erkrankt. Daneben bestehen bei ihr
unter anderem eine Depression, funktionelle Organbeschwerden, Bron-
chialasthma und ein Herzklappenfehler. Das beklagte Land Baden-Würt-
temberg stellte zunächst einen Grad der Behinderung (GdB) von 30 fest.
Im  nachfolgenden  Klageverfahren  schlossen  die  Beteiligten  einen  Ver-
gleich, wonach bei der Klägerin ein GdB von 60 seit Juni 2020 beträgt.

Mit Ausführungsbescheid vom März 2021 stellte der Beklagte einen GdB
von 60 seit dem 01.06.2020 fest. Er wies zugleich auf die zu beachtende
Heilungsbewährung,  eine  mögliche  Nachuntersuchung  und  eine  mögli-
che  Neufeststellung  bei  Stabilisierung  des  Gesundheitszustandes  hin.
Der beigefügte Schwerbehindertenausweis war mit  dem Aufdruck "gül-
tig bis 1/2026" versehen.

Mit  ihrem Widerspruch machte die  Klägerin  geltend,  dem gerichtlichen
Vergleich  sei  keine  Befristung  zu  entnehmen.  Voraussetzung  für  den
Vergleichsschluss sei für sie gewesen, dass sie den GdB von 60 unbefris-
tet erhalte. Der Schwerbehindertenausweis sei daher unbefristet auszu-
stellen. Widerspruch und nachfolgende Klage vor dem SG blieben erfolg-
los.

Das  LSG  Baden-Württemberg  hat  die  Berufung  der  Klägerin  zurückge-
wiesen.  Das  Land  habe  die  in  dem  Vergleich  getroffene  Regelung  voll-
ständig  umgesetzt.  Eine  Befristung  sei  im  Ausführungsbescheid  auch
nicht durch die Ankündigung der Nachuntersuchung getroffen worden.
Hierbei handele es sich lediglich um die Mitteilung einer beabsichtigten
Maßnahme.

Die Klägerin habe zudem keinen Anspruch auf unbefristete Ausstellung
des Schwerbehindertenausweises. Denn nach § 152 Absatz 5 Satz 3 SGB
IX "soll" die Gültigkeitsdauer des Schwerbehindertenausweises befristet
werden. Aus dem Wort "soll" folge, dass der Beklagte den Ausweis in der
Regel befristen müsse, er jedoch in atypischen Fällen hiervon abweichen
könne. Ein derartiger atypischer Fall liege hier nicht vor.
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Vielmehr sei im Hinblick auf die für die Dauer von fünf Jahren nach Ge-
schwulstbeseitigung  abzuwartende  Heilungsbewährung  gerade  mit  ei-
ner möglichen Änderung der Verhältnisse zu rechnen. Der Schwerbehin-
dertenausweis  weise  als  öffentliche  Urkunde  auch  lediglich  die  geson-
dert  im  Ausgangsbescheid  getroffene  Feststellung  der  Schwerbehinde-
rung gegenüber Dritten nach und habe keine eigene konstitutive Bedeu-
tung für die in ihm aufgeführten Feststellungen. Die Befristung des Aus-
weises  bezwecke,  zu  gegebener  Zeit  prüfen  zu  können,  ob  die  im Aus-
weis  dokumentierten  Merkmale  beziehungsweise  Nachteilsausgleiche
noch den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Dem habe der Be-
klagte mit  der Befristung bis  Januar 2026 ausreichend Rechnung getra-
gen.  In  Abhängigkeit  von der  zugrunde liegenden Feststellung des GdB
sei  der Klägerin dann zu gegebener Zeit  ein neuer Schwerbehinderten-
ausweis auszustellen.

Landessozialgericht  Baden-Württemberg,  Urteil  vom 18.02.2022 -  Az.:  L
8 SB 2527/21

Bahnmitarbeiter beobachtet Gleissuizid: PTBS als
Unfallfolge anzuerkennen

Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) eines Bahnmitarbeiters,
die  sich  als  Folge  der  Beobachtung  eines  Gleissuizids  darstellt,  ist  von
der Unfallversicherung als Unfallfolge anzuerkennen. Dies stellt das Lan-
dessozialgericht (LSG) Hessen klar.

Ein 52-jähriger Kundendienstmitarbeiter der Deutschen Bahn AG erteilte
am  Bahnsteig  im  Düsseldorfer  Hauptbahnhof  einem  Mann  Auskunft,
der sich nach einem Zug erkundigte. Der Mann stieg jedoch nicht in den
Zug  ein,  sondern  rannte  los.  Nachdem  der  angefahrene  Zug  gestoppt
hatte, fand der Mitarbeiter den zweigeteilten Leichnam.

Nach  einer  kurzen  Arbeitsunfähigkeit  übte  der  Mitarbeiter  seine  Tätig-
keit  zunächst  weiter  aus,  litt  aber  an  Flash-backs,  Albträumen  und
Schlafstörungen.  Die  ihn  später  behandelnden  Fachärzte  und  Psycho-
therapeuten diagnostizierten eine posttraumatische Belastungsstörung.
Der mittlerweile  voll  erwerbsgeminderte Versicherte beantragte gegen-
über  der  Unfallversicherung  Bund  und  Bahn  die  Anerkennung  als  Ar-
beitsunfall.

Die  Unfallversicherung  stellte  als  Unfallfolge  lediglich  eine  vorüberge-
hende  akute  Belastungsreaktion  fest.  Die  aktuellen  Beschwerden  des
Klägers  seien  unfallunabhängig.  Gegen  eine  PTBS  als  Folge  des  Unfalls
spreche, dass der Versicherte zunächst lediglich zwei Wochen arbeitsun-
fähig gewesen sei und danach weitergearbeitet habe. Eine fortlaufende
Traumafolgestörung  hätten  die  eingeholten  Gutachten  nicht  ergeben.
Auch habe der Versicherte weitere Schicksalsschläge erlitten,  die eben-
falls als Ursachen zu berücksichtigen seien.

Der Versicherte klagte und beantragte die Anerkennung einer PTBS als
weitere Unfallfolge. Er befinde sich wegen der andauernden Erkrankung
in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung.

Das LSG Darmstadt verurteilte die Unfallversicherung dazu, die PTBS als
weitere Unfallfolge anzuerkennen. Die Diagnosekriterien einer PTBS sei-
en erfüllt.  Das Unfallereignis sei ein objektiv schwerwiegendes Ereignis.
Flash-Backs  und  Albträume  seien  bestätigt.  Auch  vermeide  der  Versi-
cherte inzwischen Reize, die mit dem traumatischen Erlebnis verbunden
seien, insbesondere Bahnhöfe und Bahnsteige.

Die  PTBS  hätte  sich  ohne  das  Unfallereignis  nicht  entwickelt.  Den  kon-
kurrierenden Ursachen - Tod des Bruders und weitere Schicksalsschläge
- komme keine überragende Bedeutung zu, wie der gerichtliche Sachver-
ständige überzeugend dargelegt habe. Insbesondere sei der Bruder des
Versicherten erst ein Jahr nach dem Arbeitsunfall gestorben. Danach ha-
be  sich  das  psychische  Befinden  des  Versicherten  nicht  verschlechtert,
sodass auch keine Verschiebung der Wesensgrundlage belegt sei.

Mit dem Erleben des Gleissuizids habe sich ein vom Schutzzweck der ge-
setzlichen Unfallversicherung umfasstes Risiko verwirklicht, das die Ent-
stehung der PTBS derart wesentlich geprägt hat, dass die übrigen in Per-
sönlichkeit und Lebensgeschichte des Klägers begründeten Mitursachen
als nicht überragend erschienen.

Die Revision wurde nicht zugelassen.

Landessozialgericht Hessen, L 3 U 146/19
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Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau:
Anwendungsschreiben und Berechnungsschema zur
Ermittlung des Beihilfewerts

Das  Bundesfinanzministerium  (BMF)  informiert  über  ein  Anwendungs-
schreiben zur Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b
Einkommensteuergesetz  (EStG)  sowie  ein  Berechnungsschema  zur  Er-
mittlung des Beihilfewerts, das online bereitstehe.

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus
vom  04.08.2019  (BGBl.  I  S.  1122)  wurden  die  im  Rahmen  der  von  der
Bundesregierung  gestarteten  Wohnraumoffensive  vorgesehenen  steu-
erlichen Anreize für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietseg-
ment in die Tat umgesetzt. Dies erfolgte durch die Einführung einer Son-
derabschreibung für Mietwohnungsneubau in § 7b EStG.

Mit  dem  Anwendungsschreiben  vom  07.07.2020  nimmt  das  BMF  eige-
nen Angaben zufolge in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden
der Länder zu den Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnun-
gen nach §  7b EStG ausführlich Stellung.  Als  Anlage werde zudem eine
Checkliste  zur  Prüfung  der  Einhaltung  der  Voraussetzungen  zur  Verfü-
gung gestellt.

Zur Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils (Beihilfewert) aus
der Sonderabschreibung nach § 7b EStG stehe ein Berechnungsschema
online zum Abruf bereit. Die Berechnung erfolge entsprechend den Aus-
führungen unter Tz. 4.1. des Anwendungsschreibens vom 07.07.2020.

Das BMF weist darauf hin, dass bei der Berechnung des relevanten wirt-
schaftlichen  Vorteils  in  Einkommensteuerfällen  auf  den  prozentualen
Durchschnittssteuersatz abgestellt  werde. Dieser ermittele sich aus der
tariflichen  Einkommensteuer  zuzüglich  Solidaritätszuschlag  (soweit  er-
hoben),  dividiert  durch  das  zu  versteuernde Einkommen (nach Berück-
sichtigung  der  Sonderabschreibung  nach  §  7b  EStG).  In  Körperschaft-
steuerfällen  werde  auf  den  Körperschaftsteuersatz  (15  Prozent)  zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und zuzüglich dem individuellen Gewerbesteu-
ersatz  abgestellt.  Maßgebend  seien  die  Werte  des  Jahres  der  erstmali-
gen Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG. In Ein-
kommensteuerfällen sei daher, da die erforderlichen Angaben abschlie-
ßend erst im Rahmen der Steuerveranlagung festzustellen sind, die Be-
rechnung vorläufig aufgrund der voraussichtlich festzusetzenden Beträ-
ge durchzuführen.

Der zur Diskontierung erforderliche Basiszinssatz sei der Mitteilung der
Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Refe-
renz-  und Abzinsungssätze  (ABl.  C  14  vom 19.01.2008,  S.  6)  zu  entneh-
men. Maßgebend sei  der Wert,  der zum Ende des Jahres,  das der erst-
maligen  Inanspruchnahme  der  Forschungszulage  vorausgeht,  gilt.  Bei
der  erstmaligen  Inanspruchnahme  im  Jahr  2019  seien  daher  0,82  Pro-
zent,  im Jahr 2020 0,67 Prozent,  im Jahr 2021 0,59 Prozent und im Jahr
2022 0,55 Prozent anzusetzen.

Das  Berechnungsschema  ist  laut  BMF  zum  05.07.2022  aktualisiert  und
neu zum Download zur Verfügung gestellt worden.

Bundesfinanzministerium, PM vom 05.07.2022

Verwaltungsrecht: Auch 180 Meter kann eine
Mülltonne geschoben werden

Grundsätzlich gibt es keine starre Grenze für eine zulässige Entfernung,
über die ein Anwohner einer "nicht befahrbaren" Straße seine Abfallton-
ne  zum  angeordneten  Sammelplatz  bringen  muss.  Hat  der  Anwohner
Schwierigkeiten, seine Tonne dorthin zu schieben, so könne er "sich der
Dienste Dritter bedienen".

In dem konkreten Fall ging es um einen Sammelplatz, der rund 180 Me-
ter vom Grundstück entfernt lag. Der Eigentümer argumentierte, es han-
dele sich nicht um eine "nicht befahrbare Straße", weil sie vom Müllfahr-
zeug rückwärts befahren werden könne.

Das  Schleswig-Holsteinische  Oberverwaltungsgericht  entschied,  dass
Anwohner  einer  Sackgasse  grundsätzlich  verpflichtet  werden  können,
ihre Mülltonne zu einem dafür  eingerichteten Sammelplatz  zu bringen.
Gibt es keine Wendemöglichkeit für das Müllfahrzeug, so muss auch ein
Rückwärtsfahren  nicht  angeordnet  werden,  da  ein  solches  nach  Ein-
schätzung  der  Berufsgenossenschaft  und  der  Gesetzlichen  Unfallversi-
cherung  nur  Strecken  umfassen  dürfe,  die  nicht  länger  als  150  Meter
sind.

Schleswig-Holsteinisches OVG, 5 MB 42/21

Nachbarrecht: Gegrillt werden muss nicht in zehn
Metern Abstand

Ein  Grundstückseigentümer  kann  nicht  vom  Nachbarn  verlangen,  dass
der  für  das  Grillen  einen Mindestabstand von zehn Metern  zur  Grund-
stücksgrenze einhalten muss.
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Für ein solches ,,abwegiges Verlangen" besteht laut Amtsgericht Idstein
keine Anspruchsgrundlage. Das gelte auch dann, wenn sich der Nachbar
durch das Grillen beeinträchtigt fühlt. Eine solche Forderung würde qua-
si  ein  ,,allgemeines  Grillverbot  im  Freien"  bedeuten.  Das  sei  nicht  um-
setzbar.

AmG Idstein, 3 C 281/19

Bauplanerische Festsetzung als private Grünfläche ist
wirksam

Die  Festsetzung  eines  Grundstücks  als  private  Grünfläche  im  Bebau-
ungsplan der Stadt Andernach ist wirksam und steht der Erteilung einer
Bebauungsgenehmigung  für  die  Errichtung  eines  Einfamilienwohnhau-
ses  entgegen.  Dies  entschied das  Verwaltungsgericht  (VG)  Koblenz  und
wies die Klage eines Grundstückseigentümers ab.

Der Kläger ist Eigentümer eines in einem Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans  der  Stadt  Andernach  gelegenen,  unbebauten  Grundstücks.
Das Grundstück grenzt an einen Fußgänger- und Radweg, auf dem sich
auf Höhe des Grundstücks zwei als Naturdenkmal seit  1935 durch Ver-
ordnung  geschützte,  100  Jahre  alte  Gemeine  Eschen  befinden.  Zum
Schutz des Naturdenkmals setzt der erst im Klageverfahren in Kraft ge-
tretene  Bebauungsplan  für  das  Grundstück  des  Klägers  eine  private
Grünfläche fest. Nachdem die Stadt die Aufstellung des Bebauungsplans
beschlossen hatte, beantragte der Kläger die Erteilung einer Bebauungs-
genehmigung  für  die  Errichtung  eines  zweigeschossigen  Einfamilien-
wohnhauses, wobei die Erschließung über den Fußgänger- und Radweg
geplant war. Dies lehnte die Stadt ab.

Mit seiner Klage hatte der Kläger keinen Erfolg. Dem Vorhaben des Klä-
gers  stehe,  so das VG Koblenz,  die  Festsetzung des inzwischen in  Kraft
getretenen  Bebauungsplans  als  private  Grünfläche  entgegen.  Der  Be-
bauungsplan  sei  wirksam.  Die  Abwägungsentscheidung  des  Anderna-
cher  Stadtrats,  dem  Schutz  des  Naturdenkmals  den  Vorrang  vor  dem
privaten Eigentumsrecht des Klägers einzuräumen, sei rechtlich nicht zu
beanstanden.  Die  hohe  Gewichtung  dieses  Umweltschutzbelangs  ent-
spreche  den  naturschutzrechtlichen  Vorgaben.  Dieser  Zweck  sei  auch
nicht auf für den Grundbesitz des Klägers schonendere Weise zu errei-
chen, weil es dafür jedenfalls an einer realisierbaren Erschließungsmög-
lichkeit fehle.

Dass im gesamten Plangebiet allein für das Grundstück des Klägers voll-
ständig eine private Grünfläche festgesetzt worden sei, stelle auch keine
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung dar. Die Bebauungen auf den an-
deren  über  den  Fußgänger-  und  Radweg  erschlossenen  Grundstücken
seien bestandsgeschützt und deshalb nicht mit dem Vorhaben des Klä-
gers vergleichbar. Zudem sei die Ungleichbehandlung auch deshalb ge-
rechtfertigt, weil sich das Naturdenkmal ausschließlich auf Höhe des klä-
gerischen Grundstücks befinde. Schließlich könne dem Kläger auch kei-
ne Befreiung von der Festsetzung als private Grünfläche erteilt werden.
Da  die  Beklagte  diese  Festsetzung  zum  Schutz  des  Naturdenkmals  ge-
troffen  habe,  würden  durch  eine  Befreiung  die  nicht  überwindbaren
Grundzüge der Planung berührt.

Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Be-
rufung beantragen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 20.06.2022, 1 K 1047/21.KO

Eine einfache Regentonne reicht nicht, um
kommunale Gebühren zu kürzen

Sammelt ein Grundstücksbesitzer das Regenwasser von seinen Dachflä-
chen  (von  April  bis  November)  in  zwei  schlichten  Regentonnen,  um  es
nicht  in  die  Kanalisation  gelangen  zu  lassen,  sondern  den  Garten  zu
wässern, so reicht das nicht aus,  um eine Ermäßigung bei  der kommu-
nalen Abgabe für Regenwasser zu erhalten.

Nur qualifizierte Regenwassernutzungsanlagen rechtfertigen es sachlich,
einen Gebührenabschlag zu gewähren. Dazu zählen zum Beispiel so ge-
nannte Mulden- oder Schachtversickerungs-Anlagen.

OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, 9 E 932/21
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Sozialhilfe: Der Sohn kann den ,,Pflichtteil des Vaters"
noch abgeben müssen

Hat ein Mann jahrelang Sozialleistungen bezogen (hier: in Höhe von ins-
gesamt  rund  19.000  Euro),  stirbt  seine  Mutter  und  setzt  die  den  Sohn
des Mannes (also ihren Enkel) als Alleinerben ein, so kann der Sozialhil-
feträger dennoch Zugriff auf den Pflichtteil nehmen, der dem Mann aus
dem Erbe zugestanden hätte.

Denn  wenn  ein  Bedürftiger  "zu  Geld  kommt",  prüft  das  Amt,  ob  (und
wenn ja, wieviel) davon an das Sozialamt übergeleitet werden kann. Das
gelte auch dann, wenn der Erbe inzwischen ebenfalls bereits gestorben
ist. Dann hat der Träger der Sozialhilfe (hier: die Stadt) Anspruch gegen
den Enkel.

OLG Oldenburg, 3 U 121/21

Schweizer Steuer auf vor Erbfall getätigte
Schenkungen auf deutsche Schenkungsteuer
anzurechnen

Die  schweizerische  Steuer  auf  fünf  Jahre  vor  einem  Erbfall  getätigte
Schenkungen  entspricht  der  deutschen  Schenkungsteuer  und  ist  auf
diese anzurechnen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschie-
den.

Die Anrechnung sei nach § 21 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setz (ErbStG) vorzunehmen. Nach dieser Vorschrift, die nach § 1 Absatz 2
ErbStG auch für die Schenkungsteuer gilt, sei bei nach § 2 Absatz 1 Nr. 1
ErbStG  unbeschränkt  Steuerpflichtigen,  die  in  einem  ausländischen
Staat  mit  ihrem  Auslandsvermögen  zu  einer  der  deutschen  Erbschaft-
steuer  entsprechenden  Steuer  herangezogen  werden,  sofern  nicht  die
Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
anzuwenden sind, auf Antrag die festgesetzte, auf die erwerbende Per-
son  entfallende,  gezahlte  und  keinem  Ermäßigungsanspruch  unterlie-
gende  ausländische  Steuer  insoweit  auf  die  deutsche  Erbschaftsteuer
anzurechnen, als das Auslandsvermögen auch der deutschen Erbschaft-
steuer unterliegt.

Unstreitig  sei,  dass  die  Klägerin  in  Deutschland  der  unbeschränkten
Steuerpflicht unterliegt (§ 2 Absatz 1 Nr. 1 ErbStG) und ihr im Verhältnis
zur  Schweiz  kein  Doppelbesteuerungsabkommen  (DBA)  zugutekommt.
Weiter sei unstreitig, dass die fragliche, in Deutschland und der Schweiz
besteuerte Zahlung von 500.000 CHF Auslandsvermögen im Sinne des §
21  Absatz  2  Nr.  2  ErbStG  darstellt  und  dass  die  schweizerische  Steuer
zulasten der Klägerin festgesetzt und gezahlt wurde sowie keinem Ermä-
ßigungsanspruch unterliegt.

Die in Rede stehende schweizerische Steuer entspreche der deutschen
Schenkungsteuer auch im Sinne der Norm. Dies setze insbesondere vor-
aus, dass sich die Besteuerung in beiden Staaten auf den gleichen Steu-
ergegenstand  bezieht.  Dies  sei  hier  -  unter  Berücksichtigung  von  Sinn
und Zweck der jeweiligen Normen - zu bejahen.

Zwar  sei  die  schweizerische  Steuer  eine  Erbschaft-  und  keine  Schen-
kungsteuer. Das schweizerische Gesetz erfasse schon nach seiner amtli-
chen  Bezeichnung  ausschließlich  Erbschaften.  Auch  werde  in  der
Schweiz nicht der Schenkungsvorgang an sich besteuert.  Vielmehr wer-
de  die  Vorschenkung  bei  der  Ermittlung  der  erbschaftsteuerpflichtigen
Bemessungsgrundlage als Hinzurechnungsposition erfasst.

Indes sprächen gewichtige Gründe dafür, die Anrechnung gleichwohl zu-
zulassen.  Denn  letztlich,  so  das  FG,  werde  die  identische  Vermögens-
übertragung  -  der  Übergang  der  Summe  von  500.000  CHF  -  sowohl  in
Deutschland  als  auch  in  der  Schweiz  besteuert.  Ausgehend  von  einem
identischen  Lebenssachverhalt  betrachte  das  schweizerische  Steuer-
recht  die  Klägerin,  wie  dargestellt,  im  Ergebnis  als  Erbin,  während  das
deutsche Steuerrecht  von einer  Schenkung ausgeht.  Beide  Betrachtun-
gen schlössen sich aber aus: Die Klägerin könne den fraglichen Geldbe-
trag nur entweder im Wege der Erbschaft oder im Wege der Schenkung
erhalten  haben.  Wenngleich  eine  Doppelbesteuerung  unter  verfas-
sungsrechtlichen  Gesichtspunkten  nicht  zwingend  unzulässig  sei,  er-
scheine  es  formalistisch,  die  unterschiedliche  rechtliche  Einordnung
zum  Anlass  zu  nehmen,  den  identischen  Vorgang  einer  doppelten  Be-
steuerung zu unterwerfen, so das FG weiter.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.05.2022, 4 K 2501/21 Erb
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Erben eines Beamten bekommen kein Geld für nicht
genommenen Erholungsurlaub über 20 Tage

Die Erben eines verstorbenen Beamten haben keinen unbegrenzten An-
spruch auf  den finanziellen  Ausgleich  nicht  genommenen Erholungsur-
laubs.  Das Verwaltungsgericht (VG) Berlin stellt  klar,  dass der Anspruch
auf  das  unionsrechtlich  gewährleistete  Minimum  von  20  Urlaubstagen
bei einer fünftätigen Arbeitswoche beschränkt sei.

Die Kläger sind die Erben einer 2018 verstorbenen Landesbeamtin,  die
von März 2016 an bis zu ihrem Tod dienstunfähig erkrankt war. Bis da-
hin hatte  sie  insgesamt 64 Tage des ihr  zustehenden Urlaubs nicht  ge-
nommen. Der Dienstherr erkannte den Erben eine finanzielle Abgeltung
in Höhe von etwa 9.400 Euro für 46 Urlaubstage zu, gewährte aber keine
darüberhinausgehende  finanzielle  Abgeltung  von  Erholungsurlaub.  Der
Anspruch  werde  durch  den  vierwöchigen  unionsrechtlich  gewährleiste-
ten  Mindesturlaub  begrenzt.  Nach  erfolglosem  Vorverfahren  und  der
Ablehnung einer überdies geforderten Abgeltung für von der Erblasserin
geleisteten Überstunden haben die Erben Klage erhoben, mit der sie die
Zahlung von circa 3.700 Euro (Resturlaub) und circa 860 Euro (Überstun-
den) begehren.

Das  VG  Berlin  hat  die  Klage  abgewiesen.  Zwar  hätten  die  Erben  einen
grundsätzlichen  Anspruch  auf  die  finanzielle  Abgeltung  des  nicht  ge-
nommenen  Erholungsurlaubs,  der  auf  den  Erben  übergehe.  Der  An-
spruch sei aber auf das unionsrechtlich gewährleistete Minimum von 20
Urlaubstagen  bei  einer  fünftätigen  Arbeitswoche  begrenzt.  Nach  der
Rechtsprechung  des  Europäischen  Gerichtshofs  seien  die  Mitgliedstaa-
ten  nicht  verpflichtet,  weitere  Ansprüche  auf  bezahlten  Urlaub  zu  ge-
währen und für den Fall, dass dieser nicht in Anspruch genommen wur-
de,  eine  finanzielle  Vergütung  vorzusehen.  Die  einschlägige  Richtlinie
2003/88/EG beschränke sich  vielmehr  auf  die  Aufstellung  von Mindest-
vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Für  den  überdies  geltend  gemachten  Anspruch  auf  Gewährung  einer
Vergütung für  geleistete  Überstunden fehle  es  im konkreten Fall  an ei-
ner Anspruchsgrundlage. Denn die Mehrarbeit sei hier schon nicht vom
Dienstherrn angeordnet worden; im Übrigen habe die Zahl der geleiste-
ten Überstunden den Umfang von durchschnittlich mehr als  fünf Stun-
den im Kalendermonat nicht erreicht.

Verwaltungsgericht  Berlin,  Gerichtsbescheid  vom  19.05.2022,  VG  28  K
563.19, rechtskräftig

Erbschaftsteuerbefreiung für Familienheim auch bei
gesundheitsbedingt unzumutbarer Nutzung

Ein  Erbe  verliert  nicht  die  Erbschaftsteuerbefreiung  für  ein  Familien-
heim, wenn ihm die eigene Nutzung des Familienheims aus gesundheit-
lichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) entschieden.

Die  Klägerin  hatte  das  von  ihrem  Vater  ererbte  Einfamilienhaus  zu-
nächst  selbst  bewohnt,  war  aber  bereits  nach  sieben  Jahren  ausgezo-
gen. Im Anschluss wurde das Haus abgerissen. Die Klägerin machte ge-
genüber  dem Finanzamt  und  dem Finanzgericht  (FG)  erfolglos  geltend,
sie habe sich angesichts ihres Gesundheitszustands kaum noch in dem
Haus  bewegen  und  deshalb  ohne  fremde  Hilfe  dort  nicht  mehr  leben
können. Das FG war der Ansicht, das sei kein zwingender Grund für den
Auszug, da sich die Klägerin fremder Hilfe hätte bedienen können.

Der  BFH  hat  das  erstinstanzliche  Urteil  aufgehoben  und  die  Sache  an
das  FG  zurückverwiesen.  Grundsätzlich  setze  die  Steuerbefreiung  ge-
mäß § 13 Absatz 1 Nr.  4c des Erbschaft-  und Schenkungsteuergesetzes
voraus,  dass  der  Erbe  für  zehn  Jahre  das  geerbte  Familienheim  selbst
nutzt,  es  sei  denn,  er  ist  aus  "zwingenden  Gründen"  daran  gehindert.
"Zwingend",  so  der  BFH,  erfasse  nicht  nur  den  Fall  der  Unmöglichkeit,
sondern  auch  die  Unzumutbarkeit  der  Selbstnutzung  des  Familien-
heims.  Reine  Zweckmäßigkeitserwägungen,  wie  etwa  die  Unwirtschaft-
lichkeit einer Sanierung, genügten zwar nicht. Anders liege es, wenn der
Erbe aus gesundheitlichen Gründen für eine Fortnutzung des Familien-
heims so erheblicher Unterstützung bedürfe, dass nicht mehr von einer
selbstständigen Haushaltsführung zu sprechen sei.  Das FG hat deshalb
unter  Mitwirkung  der  Klägerin  das  Ausmaß  ihrer  gesundheitlichen  Be-
einträchtigungen zu prüfen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 01.12.2021, II R 18/20
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Roaming: Zehn weitere Jahre ohne zusätzliche Kosten

Am  01.07.2022  ist  die  neue  Roaming-Verordnung  in  Kraft  getreten.  Sie
verlängert  das  "Roaming  zu  Inlandspreisen"  bis  zum  Jahr  2032.  Damit
können Reisende in der Europäischen Union (EU) und im Europäischen
Wirtschaftsraum  (EWR)  weiterhin  ohne  zusätzliche  Gebühren  aus  dem
Ausland anrufen, SMS schreiben und im Internet surfen.

Die  neuen  Vorschriften  bringen  laut  EU-Kommission  auch  Vorteile  für
Unternehmen  sowie  für  Bürger  in  der  EU  mit  sich,  die  im  Ausland  die
gleiche  Qualität  von  Mobilfunkdiensten  wie  zu  Hause  bekommen  wer-
den.  Die  Roaming-Verordnung  verbessere  außerdem  den  Zugang  zu
Notrufen  in  der  gesamten  EU  und  gewährleiste  klare  Informationen
über Dienste, für die möglicherweise zusätzliche Gebühren anfallen.

Die Verbraucher hätten nun Anspruch darauf, dass das mobile Internet
im Ausland die gleiche Qualität  hat  wie zu Hause.  Betreiber,  die Mobil-
funkdienste anbieten, sollten sicherstellen, dass die Verbraucher Zugang
zu 4G- oder fortschrittlicheren 5G-Netzen haben - sofern diese am Ziel-
ort verfügbar sind. Die Verbraucher sollten in ihren Mobilfunkverträgen
und auf  den  Webseiten  der  Betreiber  Informationen  über  die  Netzver-
fügbarkeit finden können.

Die neuen Roaming-Vorschriften verpflichten die Betreiber zudem, ihre
Verbraucher vor unerwartet hohen Kosten zu schützen und sie zu infor-
mieren,  wenn  ihre  Smartphones  in  ein  nicht-terrestrisches  Netz  wech-
seln.  Darüber  hinaus  sollten  die  Betreiber  die  Verbindung automatisch
unterbrechen,  wenn über solche Mobilfunkdienste Kosten in Höhe von
50  Euro  oder  eine  andere  vordefinierte  Grenze  erreichen.  Zudem  kön-
nen  die  Betreiber  weitere  Dienste  wie  das  Blockieren  des  Roamings  in
Flugzeugen und auf Schiffen anbieten.

Die  Verbraucher  sollen  informiert  entscheiden  können,  ob  sie  Dienste
nutzen  wollen,  die  möglicherweise  zusätzliche  Kosten  verursachen.  Bei
Reisen ins Ausland könnten Kundendienste und SMS zur Teilnahme an
Wettbewerben oder Veranstaltungen teurer sein als zu Hause, merkt die
EU-Kommission  dazu  an.  Die  Betreiber  müssten  sicherstellen,  dass  die
Verbraucher  über  die  Arten  von  Telefonnummern  informiert  werden,
die  zusätzliche  Kosten  aus  dem  Ausland  verursachen  können.  Die  Be-
treiber  sollten die  Verbraucher  in  den Mobilfunkverträgen und mithilfe
automatischer  SMS informieren,  die  beim Überschreiten  der  Grenze  in
ein anderes EU-Land versandt werden.

Weiter  gewährleisteten  die  neuen  Roaming-Vorschriften,  dass  die  Bür-
ger  die  einheitliche  EU-Notrufnummer  112  kennen.  Sie  könnten  die
Nummer überall in der EU nutzen, um Notdienste zu erreichen. Bis Juni
2023  sollten  Betreiber  ihren  Kunden  bei  Auslandsreisen  automatisch
Nachrichten  übermitteln,  die  sie  über  die  alternativen  Möglichkeiten
zum  Erreichen  der  Notdienste  informieren,  zum  Beispiel  über  Echtzei-
t-SMS oder über Apps. Bürger, die nicht anrufen können, könnten diese
alternativen Möglichkeiten nutzen.

In  der  neuen  Roaming-Verordnung  würden  zudem  niedrigere  Vorleis-
tungsentgelte festgesetzt, das heißt Kosten, die Betreibern in Rechnung
gestellt werden, wenn ihre Kunden Netze im Ausland nutzen. Die Ober-
grenzen  auf  der  Vorleistungsebene  würden  so  festgesetzt,  dass  es  für
die Betreiber dauerhaft rentabel bleibt, Roaming-Dienste zu Inlandsprei-
sen für Verbraucher zu erbringen. Für Datendienste würden in der neu-
en Verordnung auf der Vorleistungsebene folgende Entgeltobergrenzen
festgesetzt: Zwei Euro/Gigabyte im Jahr 2022, 1,8 Euro/Gigabyte im Jahr
2023, 1,55 Euro/Gigabyte im Jahr 2024, 1,3 Euro/Gigabyte im Jahr 2025,
1,1 Euro/ Gigabyte im Jahr 2026 und ein Euro/Gigabyte ab 2027. Für An-
rufe:  0,022  Euro/Minute  im  Zeitraum  2022  bis  2024  und  0,019
Euro/Minute  ab  2025.  Für  SMS:  0,004  Euro/SMS  im  Zeitraum  2022  bis
2024 und 0,003 Euro/SMS ab 2025.

Europäische Kommission, PM vom 30.06.2022
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Internet-Domain unter Namen der Ex-Frau ist
unzulässig

Die  Registrierung  und Verwendung einer  Internet-Domain  unter  einem
fremden Namen verstößt gegen das Namensrecht des tatsächlichen Na-
mensinhabers  und  ist  deswegen  unzulässig.  Dies  hat  das  Landgericht
(LG) Coburg im Streit zweier geschiedener Eheleute entschieden.

Obwohl  deren  Scheidung  bereits  2014  erfolgt  war,  war  das  Verhältnis
der  Ex-Eheleute weiterhin zerrüttet.  So betrieb der  Beklagte eine Inter-
netseite unter dem Vor- und Nachnamen der Klägerin und veröffentlich-
te  dort  Inhalte  über  diese.  Hierbei  entstand  der  Eindruck,  die  Klägerin
selbst  habe  dies  veranlasst.  Der  Beklagte  hatte  die  Klägerin  auch  als
"vollkommen  dumm",  als  "Dieb(in)",  "Lügner(in)"  und  "Betrüger(in)"  be-
zeichnet.  Nicht  zuletzt  veröffentlichte  er  ein  Foto,  auf  dem  das  Gesäß
der Klägerin nahezu unbekleidet zu sehen war.

Aufforderungen der Klägerin, die Internetseite freizugeben und das Foto
von ihr zu entfernen, war der Beklagte nicht nachgekommen. Auch eine
Geldentschädigung und die Rechtsanwaltskosten der Klägerin mochte er
nicht  zahlen.  Er  meinte  vielmehr,  sein  Tun  sei  rechtlich  nicht  zu  bean-
standen.

Das LG Coburg gab der Klägerin teilweise Recht. Danach hat der Beklag-
te die Verwendung der Internet-Domain unter dem Namen der Klägerin
zu unterlassen und diese gänzlich freizugeben. In der Registrierung und
Verwendung  der  Domain  liege  eine  Verletzung  des  Namensrechts  der
Klägerin.  Der  Beklagte  habe  mit  der  Nutzung  des  Namens  seiner  ge-
schiedenen  Ehefrau  den  falschen  Eindruck  erweckt,  die  Klägerin  selbst
betreibe  diese  Seite  und  habe  die  Veröffentlichungen  veranlasst.  Das
dürfe er nicht.

Das  LG  Coburg  bejaht  auch  einen  Anspruch  der  Klägerin  auf  Unterlas-
sung der Veröffentlichung des Fotos. Zwar zeige das Bild die Rückenan-
sicht der Klägerin und deren mit Tangaunterwäsche bekleidetes Gesäß,
ohne dass Gesichtszüge oder sonstige individuelle Merkmale der Kläge-
rin  zu  sehen  waren.  Allerdings  ergebe  sich  der  Bezug  zur  Klägerin  aus
dem  Namen  der  Internetseite  und  aus  dem  Begleittext  zum  Bild.  Dort
habe der  Beklagte  in  der  Ich-Form über  die  Mutterrolle  der  Klägerin  in
der  zerbrochenen  Ehe  geschrieben  und  das  Foto  selbst  dazu  genutzt,
um  die  Aussage  "Man  zeigt  seinen  Kindern  den  Arsch"  zu  unterstrei-
chen.  Hierdurch habe der  Beklagte  das  Recht  der  Klägerin  am eigenen
Bild verletzt.

Demgegenüber sah das LG die Voraussetzungen für die verlangte Geld-
entschädigung  nicht  als  gegeben  an.  Diese  komme  nur  bei  schwerwie-
genden Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Verletzten
in Betracht, beispielsweise bei schweren Eingriffen in die Intim- oder Pri-
vatsphäre. So habe der Fall hier aber nicht gelegen. Ein Nacktfoto des In-
timbereichs der Klägerin sei nicht betroffen und vergleichbare Bilder ei-
nes mit Tangaunterwäsche bekleideten Gesäßes nach der Entscheidung
des Gerichts beispielsweise auch in wöchentlich erscheinenden Werbe-
prospekten nichts Ungewöhnliches. Nach dem Begleittext sei auch aus-
zuschließen,  dass  die  Klägerin  durch das  Bild  zu  einem bloßen Lustob-
jekt gemacht werden sollte.

Wegen ihres engen Zusammenhangs mit einer Aussage der Klägerin als
Zeugin in einem Strafverfahren sah das Gericht auch in den ehrenrühri-
gen Bezeichnungen der Klägerin durch den Beklagten die Schwelle zu ei-
ner strafbaren Beleidigung noch nicht überschritten.

Zuletzt  musste  der  Beklagte  die  Rechtsanwaltskosten  der  Klägerin  teil-
weise übernehmen.

Landgericht  Coburg,  Urteil  vom  29.09.2021,  Aktenzeichen:  12  O  68/21,
rechtskräftig

Strafrecht: Auch Einträge im WhatsApp-Status gelten
als Verbreitung

Hat  ein  Mann  ein  Video  in  seinem  WhatsApp-Status  hochgeladen,  in
dem auf  einer  Länge  von fast  anderthalb  Minuten  Ausschnitte  aus  der
Zeit  des  Nationalsozialismus mit  Adolf  Hitler  gezeigt  werden (unter  an-
derem mit Hitlergruß und dem eingeblendeten Text "Ich habe gegen jü-
dische  Tyrannei  gekämpft"),  so  "verbreitet"  der  Mann  damit  strafbar
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der Mann muss eine Geldstrafe zahlen (hier in Höhe von 750 Euro). An-
gesichts  der  auf  dem  Mobiltelefon  gespeicherten  rund  230  Kontakten
sei "mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen", dass das Video ei-
nem -  dem Mann nicht  kontrollierbaren -  Personenkreis  zugänglich ge-
macht wurde.

AmG Frankfurt am Main, 907 Ds 6111 Js 250180/19
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Zu hohe Luftverschmutzung: EU-Mitgliedstaaten
können für Gesundheitsschäden haften

EU-Mitgliedstaaten können für Gesundheitsschäden durch zu hohe Luft-
verschmutzung  haften.  Denn  die  EU-Grenzwerte  und  die  Verpflichtun-
gen der  Mitgliedstaaten zur  Verbesserung der  Luftqualität  bezweckten,
die menschliche Gesundheit zu schützen und dem Einzelnen Rechte zu
verleihen, so Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Ju-
liane Kokott. Allerdings ist ein Schadensersatzanspruch gegen den Staat
wegen zu hoher Grenzwerte an strenge Voraussetzungen geknüpft, wie
Kokotts Schlussanträge zeigen.

Ein  Einwohner  des  Ballungsraums  Paris  verlangt  vom  französischen
Staat Schadensersatz in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro, weil die
zunehmende  Luftverschmutzung  in  diesem  Ballungsraum  seine  Ge-
sundheit  geschädigt  habe.  Der  französische Staat  hafte  für  diese  Schä-
den, weil er nicht dafür gesorgt habe, dass die EU-weit einheitlich gelten-
den Grenzwerte eingehalten werden.

Der EuGH hat 2019 festgestellt, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid
im Ballungsraum Paris  überschritten wurden,  seitdem sie  im Jahr  2010
einzuhalten  waren.  Auch  hat  der  französische  Staatsrat  für  Paris  eine
fortdauernde  Überschreitung  dieser  Grenzwerte  bis  ins  Jahr  2020  fest-
gestellt  sowie für die Jahre bis  2018 und 2019 eine Überschreitung der
Grenzwerte für Feinstaub.

Das mit  dem Rechtsstreit  befasste  französische Verwaltungsberufungs-
gericht hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob und gegebenenfalls unter
welchen Voraussetzungen Einzelne für Gesundheitsschäden, die auf die
Verletzung der  EU-Grenzwerte zurückgehen,  vom Staat  Schadensersatz
verlangen können.

In  ihren  Schlussanträgen  vertritt  Kokott  die  Ansicht,  dass  eine  Verlet-
zung  der  unionsrechtlichen  Grenzwerte  zum  Schutz  der  Luftqualität
Schadensersatzansprüche gegen den Staat begründen könne. Es gölten
auch  hier  die  klassischen  drei  Voraussetzungen  für  die  Haftung  des
Staates für Schäden, die dem Einzelnen durch dem Staat zuzurechnende
Verstöße gegen das Unionsrecht entstehen.

Die  erste  Voraussetzung  sei  erfüllt,  da  die  durch  EU-Richtlinien  aufge-
stellten Grenzwerte für Schadstoffe in der Umgebungsluft und Verpflich-
tungen zur Verbesserung der Luftqualität bezweckten, Einzelnen Rechte
zu verleihen. Der Hauptzweck dieser hinreichend klaren Regelungen be-
stehe nämlich darin, die menschliche Gesundheit zu schützen. Auch sei
der  Kreis  derjenigen,  die  womöglich  mit  Erfolg  Schadensersatz  verlan-
gen können, nicht so groß, dass fast jeder erfasst würde und man sich
gewissermaßen über Steuern gegenseitig Schadensersatz leisten müsse.
Tatsächlich  belaste  die  Überschreitung  der  Grenzwerte  vor  allem  be-
stimmte Gruppen, die in besonders belasteten Bereichen leben oder ar-
beiten. Dies seien häufig Menschen mit niedrigem sozioökonomischem
Status, die besonders auf gerichtlichen Schutz angewiesen seien.

Was zweitens das Vorliegen einer qualifizierten Verletzung der Regelun-
gen über den Schutz der Luftqualität anbelangt, so umfasst sie nach An-
sicht der Generalanwältin alle Zeiträume, während derer die jeweils gel-
tenden  Grenzwerte  überschritten  wurden,  ohne  dass  ein  Plan  zur  Ver-
besserung der Luftqualität vorlag, der keine offensichtlichen Mängel auf-
wies. Diese Prüfung obliegt laut Kokott den innerstaatlichen Gerichten.

Die  tatsächlichen  Schwierigkeiten  der  Durchsetzung  von  Schadenser-
satzansprüchen  lägen  bei  der  dritten  Voraussetzung,  nämlich  beim
Nachweis  eines  unmittelbaren  Kausalzusammenhangs  zwischen  der
qualifizierten Verletzung der Regelungen über die Luftqualität und kon-
kreten Gesundheitsschäden, meint die Generalanwältin.

Der  Geschädigte  müsse  erstens  nachweisen,  dass  er  sich  über  einen
ausreichend langen Zeitraum in einer Umgebung aufgehalten hat, in der
unionsrechtliche Grenzwerte für die Qualität der Umgebungsluft in qua-
lifizierter  Weise  verletzt  wurden.  Die  Dauer  dieses  Zeitraums  sei  eine
medizinische  Frage,  die  einer  wissenschaftlichen  Beantwortung  bedarf.
Zweitens  müsse  er  einen  Schaden  nachweisen,  der  überhaupt  mit  der
entsprechenden  Luftverschmutzung  in  Verbindung  gebracht  werden
kann. Und drittens müsse der Geschädigte einen unmittelbaren Kausal-
zusammenhang zwischen dem erwähnten Aufenthalt  an einem Ort,  an
dem ein Grenzwert  für  die  Qualität  der  Umgebungsluft  in  qualifizierter
Weise  verletzt  wurde,  und  dem  geltend  gemachten  Schaden  nachwei-
sen.  Dafür  werde  es  regelmäßig  medizinischer  Gutachten  bedürfen,
meint Kokott.
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Abschließend weist sie darauf hin, dass mit dem Nachweis eines unmit-
telbaren  Zusammenhangs  zwischen  einer  qualifizierten  Verletzung  der
Grenzwerte und einem Gesundheitsschaden noch nicht das letzte Wort
gesprochen  wäre.  Der  Mitgliedstaat  könne  sich  vielmehr  entlasten,  in-
dem  er  nachweist,  dass  diese  Überschreitungen  auch  eingetreten  wä-
ren, wenn er rechtzeitig Luftqualitätspläne erlassen hätte, die den Anfor-
derungen der Richtlinie genügen.

Generalanwältin  beim  Europäischen  Gerichtshof,  Schlussanträge  vom
05.05.2022, C-61/21

IFG-Antrag über "fragdenstaat.de": Standardmäßige
Erhebung der Postanschrift des Antragstellers
unzulässig

Das Bundesinnenministerium (BMI) darf nicht standardmäßig die Anga-
be der Postanschrift des Antragstellers verlangen, der über die Internet-
plattform  "fragdenstaat.de"  einen  Antrag  auf  Informationszugang  nach
dem  Informationsfreiheitsgesetz  (IFG)  stellt.  Dies  hat  das  Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen entschieden.

Ein  Bürger  stellte  mittels  einer  von  der  Internetplattform
"fragdenstaat.de"  generierten,  nicht  personalisierten  E-Mail-Adresse
beim BMI einen Auskunftsantrag nach dem IFG. Das Ministerium forder-
te ihn dazu auf,  seine Postanschrift  mitzuteilen, da andernfalls der ver-
fahrensbeendende Verwaltungsakt  nicht  bekanntgegeben und das Ver-
fahren  nicht  ordnungsgemäß  durchgeführt  werden  könne.  Aufgrund
dessen sprach der  Bundesbeauftragte für  den Datenschutz  und die  In-
formationsfreiheit (BfDI) eine datenschutzrechtliche Verwarnung gegen-
über  dem  BMI  aus.  Das  Verwaltungsgericht  Köln  gab  der  dagegen  ge-
richteten Klage des BMI statt und hob die Verwarnung auf. Die Berufung
des BfDI hatte Erfolg.

Die Verwarnung des Ministeriums durch den BfDI sei rechtmäßig, betont
das OVG. Die Erhebung der Postanschrift sei im Zeitpunkt der Datenver-
arbeitung  für  die  vom  BMI  verfolgten  Zwecke  nicht  erforderlich  gewe-
sen.  Weder  aus  den  maßgeblichen  Vorschriften  des  IFG  noch  aus  den
Grundsätzen des Allgemeinen Verwaltungsrechts gehe hervor,  dass ein
Antrag nach dem IFG stets die Angabe einer Postanschrift erfordert. An-
haltspunkte  dafür,  dass  eine  Datenerhebung im vorliegenden Einzelfall
erforderlich  war,  lägen  ebenfalls  nicht  vor.  Das  OVG  hat  wegen  grund-
sätzlicher  Bedeutung  die  Revision  zum  Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) zugelassen.

In  einem  weiteren,  auf  einem  vergleichbaren  Sachverhalt  beruhenden
Verfahren hatten der BfDI und die beigeladene Open Knowledge Foun-
dation,  die  die  Internetplattform  "fragdenstaat.de"  betreibt,  mit  ihren
Berufungen hingegen keinen Erfolg. Der BfDI hatte dem BMI die daten-
schutzrechtliche Anweisung erteilt, in Verfahren nach dem IFG über die
vom Antragsteller übermittelten Kontaktdaten hinaus nur noch dann zu-
sätzliche  personenbezogene  Daten  zu  verarbeiten,  wenn  ein  Antrag
ganz oder teilweise abzulehnen sein wird oder wenn Gebühren zu erhe-
ben  sind.  Wie  schon  das  VG  Köln  hielt  auch  das  OVG  Anweisung  für
rechtswidrig  -  allerdings  aus  anderen  Gründen:  Der  streitgegenständli-
che Bescheid weise jedenfalls einen zu weitreichenden Regelungsgehalt
auf, weil er eine Datenverarbeitung auch für die Fälle verbietet, in denen
sie ausnahmsweise gerechtfertigt sein könnte. In diesem Verfahren hat
das  OVG  die  Revision  nicht  zugelassen.  Dagegen  ist  Beschwerde  mög-
lich, über die das BVerwG entscheidet.

Oberverwaltungsgericht  Nordrhein-Westfalen,  Urteile  vom  15.06.2022,
16 A 857/21 und 16 A 858/21

25



August 2022

Bußgeld &
Verkehr

Showbeleuchtung eines Sattelzugs führt nicht immer
zu Erlöschen der Betriebserlaubnis

Das  Anbringen von  110  zusätzlichen  LED-Leuchten  an  einem Lastkraft-
wagen  führt  nicht  zwingend  dazu,  dass  die  Betriebserlaubnis  gemäß  §
19 Absatz 2 Nr. 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erlischt.
Hierfür muss vom Gericht festgestellt werden, dass die Beleuchtung ei-
ne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer erwarten lässt. Dies hat das
Pfälzische  Oberlandesgericht  (OLG)  Zweibrücken  in  einem  Rechtsbe-
schwerdeverfahren entschieden.

Der Betroffene hatte an seiner Sattelzugmaschine mehr als 110 zusätzli-
che  LED-Leuchteinheiten  -  gesondert  schaltbar  durch  einen  eigenen
Stromkreis - angebracht. Die Zusatzbeleuchtung diente der Verwendung
des  Fahrzeugs  bei  einer  Showveranstaltung.  Diese  Beleuchtung  war
während einer Fahrt in den Abendstunden im September 2020 auf der
BAB 6 eingeschaltet, weshalb die Polizei den Mann anhielt und kontrol-
lierte. Da die Polizei davon ausging, dass die Betriebserlaubnis durch die
Zusatzbeleuchtung erloschen war, leitete sie ein Bußgeldverfahren ein.

Das Amtsgericht  (AG)  Landstuhl  verurteilte  den Fahrzeugführer  darauf-
hin wegen der vorsätzlichen Inbetriebnahme eines Lkws trotz erlosche-
ner  Betriebserlaubnis  zu  einer  Geldbuße  von  360  Euro.  Die  hiergegen
gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte -  vorläufig  -  Erfolg.
Der  Bußgeldsenat  hat  das  Urteil  aufgehoben  und  das  Verfahren  zur
neuen Verhandlung und Entscheidung an das AG zurückverwiesen.

Nach der Entscheidung des OLG hat das AG eine von der Zusatzbeleuch-
tung ausgehende Gefährdung von Verkehrsteilnehmern im Sinne des §
19 Absatz  2  Nr.  2  StVZO nicht  hinreichend festgestellt.  Diese  Vorschrift
setze zwar keine konkrete Gefährdung voraus,  so das OLG. Es sei  aber
erforderlich,  dass  der  Bußgeldrichter  im Einzelfall  ermittele,  ob  die  am
Fahrzeug vorgenommenen Änderungen eine Gefährdung von Verkehrs-
teilnehmern generell erwarten lasse. Der reine Verweis auf die hohe An-
zahl  der (110)  eingebauten LED-Leuchten genüge nicht.  Denn allein die
hieraus  folgende  besondere  Auffälligkeit  des  Lkws  bei  eingeschalteter
Beleuchtung  begründe  nicht  die  Erwartung,  dass  andere  Verkehrsteil-
nehmer in gefährdender Weise vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wer-
den. Das AG hätte sich zumindest mit  der Leuchtkraft  und Farbgebung
der LED-Leuchten und einer daraus möglicherweise folgenden Blendwir-
kung auseinandersetzen müssen.

Dass der Einbau lichttechnischer Anlagen per se zum Erlöschen der Be-
triebserlaubnis führe - wovon das AG ausgegangen war - treffe nicht zu,
so  das  OLG  weiter.  Dies  wäre  nur  dann  der  Fall,  wenn  der  Einbau  der
Leuchten  eine  Veränderung  der  notwendigen  lichttechnischen  Anlagen
des Fahrzeugs (wie beispielsweise bei getönten Rückleuchten) zur Folge
hätte.  Da  die  zusätzlichen  LED-Leuchten  in  einem  gesonderten  Strom-
kreis getrennt von der notwendigen Beleuchtung schaltbar gewesen sei-
en, sei diese Voraussetzung nach Auffassung des Senats nicht gegeben.

In  dem erneuten Verfahren müsse das AG nun klären,  ob die  Showbe-
leuchtung  zu  einer  Gefährdung  anderer  Verkehrsteilnehmer  führen
kann. Dabei  müsse es gegebenenfalls  auch beachten,  dass das Anbrin-
gen von nicht vorgeschriebenen oder unzulässigen lichttechnischen Ein-
richtungen am Fahrzeug gemäß §§ 69 Absatz 3 Nr. 18 in Verbindung mit
§  49a  StVZO auch  ungeachtet  einer  möglichen Gefährdung bußgeldbe-
wehrt  ist  (Regelsatz  nach Nr.  221.2  Bußgeldkatalog-Verordnung:  20  Eu-
ro).

Pfälzisches  Oberlandesgericht  Zweibrücken,  Beschluss  vom
24.05.2022,1 OWi SsBs 101/21

Nach TÜV: Land haftet für plötzliches Aufklappen der
Motorhaube

Das Land Niedersachsen haftet für den Totalschaden an einem Pkw, der
dadurch entstanden ist, dass die Motorhaube während der Fahrt hoch-
geklappt ist. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg entschie-
den. Hintergrund ist, dass das Auto kurz zuvor beim TÜV gewesen war.
Dort sei die Arretierung der Motorhaube nicht sichergestellt worden, so
das  OLG  unter  Berufung  auf  die  Ausführungen  eines  hinzugezogenen
Sachverständigen.

Beim  TÜV  hatte  der  betroffene  Pkw  die  orangene  Plakette  erhalten.
Nachdem  die  Motorhabe  des  Autos  auf  einer  Stadtautobahn  hochge-
klappt  und  dies  zu  einem  Totalschaden  geführt  hatte,  hat  der  Inhaber
des  Pkw das  Land Niedersachsen vor  dem Landgericht  (LG)  Oldenburg
auf Schadenersatz verklagt - zunächst ohne Erfolg. Das LG wies die Klage
ab.  Ein  Verschulden  des  TÜV-Prüfers  stehe  nicht  fest.  Dieser  hatte  vor
Gericht  ausgesagt,  er  kontrolliere  nach  der  Prüfung  des  Motors  stets
standardmäßig,  dass die Motorhaube wieder ordnungsgemäß einraste.
Warum  die  Motorhaube  letztlich  hochgeklappt  sei,  könne  nicht  mehr
festgestellt werden, so das LG.
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Der  Kläger  hatte  mit  seiner  Berufung  gegen  dieses  Urteil  Erfolg.  Nach
den  Ausführungen  des  gerichtlich  hinzugezogenen  Sachverständigen
stehe fest, dass die Motorhaube nicht ordnungsgemäß verriegelt gewe-
sen sei, so die Richter des OLG. Der ganze Schließmechanismus sei ent-
fettet  und  trocken  gewesen,  was  dazu  geführt  habe,  dass  das  Schloss
nicht richtig arretiert habe. Offenbar habe der Prüfer die Arretierung der
Motorhaube nicht  sichergestellt.  Eine andere Schadensursache komme
nicht  in  Frage.  Insbesondere  könne  ausgeschlossen  werden,  dass  der
Kläger  die  Motorhaube  nach  der  TÜV-Untersuchung  geöffnet  und  so-
dann nicht wieder richtig verschlossen habe. Für ihn hätte so kurz nach
dem TÜV auch keine Verpflichtung bestanden, das Auto noch einmal zu
kontrollieren. Der Kläger müsse sich daher auch kein Mitverschulden an-
rechnen lassen.

Der Kläger erhält nach dem Richterspruch Ersatz für den Totalschaden.
Außerdem muss das Land Niedersachsen ihm die Rechtsanwaltskosten
ersetzen.

Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom 03.06.2022, 6 U 31/22

Rotlichtverstoß mit SUV rechtfertigt höheres Bußgeld

Bei Rotlichtverstößen mit einem so genannten Sport Utility Vehicle (SUV)
kann eine Erhöhung der Regelgeldbuße angemessen sein. Dies geht aus
einem Urteil des Amtsgerichts (AG) Frankfurt am Main hervor.

Nach  den  Feststellungen  des  Gerichts  in  einem  Bußgeldverfahren  fuhr
der  Betroffene  in  Frankfurt  am  Main  mit  seinem  Fahrzeug,  einem  SUV
der  Marke  BMW,  das  von  seiner  Bauart  dadurch  von  normalen  Kraft-
fahrzeugen in der Art abweicht, dass es über eine erhöhte Bodenfreiheit
verfügt,  in  den  durch  die  Lichtzeichenanlage  geregelten  Kreuzungsbe-
reich  ein.  Die  Rotphase dauerte  zu  diesem Zeitpunkt  bereits  länger  als
1,1 Sekunden.

Das AG Frankfurt am Main,  das die Richtigkeit  der mittels einer fest in-
stallierten  Messsäule  vorgenommenen  Messung  im  Übrigen  feststellte,
sah  aufgrund  der  besonderen  Fahrzeugbeschaffung  im  konkreten  Fall
eine  Erhöhung  der  hierfür  durch  den  geltenden Bußgeldkatalog  vorge-
sehenen Regelgeldbuße für veranlasst.

Diese sei  durch die erhöhte Betriebsgefahr des verwendeten Kraftfahr-
zeugs  gerechtfertigt,  dessen  kastenförmige  Bauweise  und  erhöhte
Frontpartie  das  Verletzungsrisiko  für  andere  Verkehrsteilnehmer  erhö-
he.  Aufgrund  der  größeren  abstrakten  Gefährdung  durch  das  Tatfahr-
zeug stelle sich der begangene Rotlichtverstoß gravierender als der Nor-
malfall  dar.  Dies  gelte  insbesondere  unter  Beachtung  der  Zielsetzung
des  §  37  Straßenverkehrsordnung  zu  Wechsellichtzeichen,  der  den
Schutz  der  querenden  Verkehrsteilnehmer  im  Kreuzungsbereich  von
Lichtzeichenanlagen bei einer Kollision bezweckt.

Amtsgericht  Frankfurt  am  Main,  Urteil  vom  03.06.2022,  974  OWi  533
Js-OWi 18474/22, nicht rechtskräftig

Zum Beladen eines E-Autos keine Kabel über den
Bürgersteig legen

Ein  Mann,  der  ein  Plug-In-Hybridauto  fährt,  kann  nicht  durchsetzen,
dass er Ladekabel für das Fahrzeug über den Bürgersteig legen darf, um
das E-Auto vor der eigenen Haustür zu laden. Darauf haben Anwohner
kein  Anrecht.  Ihm  müsse  eine  Sondernutzungserlaubnis  für  zwei  über
den Gehweg laufende Kabelleitungen nicht ausgestellt werden.

Der Mann hatte beantragt,  für Ladevorgänge von bis zu sechs Stunden
rund vier Zentimeter hohe und mit  gelb-schwarzen Warnmarkierungen
versehene  Kabelbrücken  als  Abdeckung  für  die  Elektroleitungen  verle-
gen zu dürfen.  Das durfte die Stadt ablehnen,  weil  die Kabelbrücke für
Personen in einem Rollstuhl oder mit einem Rollator eine Einschränkung
der  Barrierefreiheit  bedeutet.  Zudem  würden  Stolperfallen  geschaffen.
Und auch das "Staatsschutzziel des Klimaschutzes" könne nicht zu einer
anderen Entscheidung führen.

VwG Frankfurt am Main, 12 K 540/21
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Einbruch: Alarmanlagenverkäufer haftet nicht

Wer eine Alarmanlage verkauft  und installiert,  haftet nicht automatisch
für die Folgen eines Einbruchs. Der Verkäufer hat lediglich eine mangel-
freie,  funktionstüchtige  Anlage  zu  liefern  und  diese  je  nach  Vereinba-
rung ordnungsgemäß zu installieren. Wenn er diese Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllt, muss er nicht für die Schäden aus einem dennoch erfolg-
reich  durchgeführten  Einbruch  einstehen.  Dies  stellt  das  Landgericht
(LG) Frankenthal (Pfalz) klar.

Eine Juwelierin hatte für ihr Geschäft  eine Einbruchmeldeanlage mit Vi-
deoüberwachung erworben und installieren lassen.  Einige Monate spä-
ter  brachen  unbekannte  Täter  zunächst  in  das  Nachbargebäude  ein,
durchbrachen von dort aus die Gebäudewand zum Juweliergeschäft und
stiegen durch die Wandöffnung in das Ladengeschäft ein. Sie erbeuteten
innerhalb von knapp 2,5 Minuten Goldschmuck im Wert von rund 9.000
Euro. Die etwa neun Minuten später eintreffende Polizei konnte die Tä-
ter nicht mehr fassen.

Die  Ladeninhaberin  verlangte  von  dem  Verkäufer  der  Alarmanlage  Er-
satz  des  ihr  entstandenen Schadens.  Ihr  Argument:  Obwohl  die  Alarm-
anlage  den  Beginn  des  Einbruchs  bereits  nach  wenigen  Sekunden  be-
merkt  und  ein  erstes  Foto  gemacht  hatte,  habe  sie  den  Einbruch  der
Leitzentrale erst etwa 1,5 Minuten später gemeldet.

Die Klage hatte keinen Erfolg, da der Verkäufer seine Verkäuferpflichten
nach  Ansicht  des  LG  vollständig  erfüllt  hat.  Das  Gericht  konnte  weder
Mängel an der Anlage noch Fehler bei  der Installation feststellen.  Nach
dem Gutachten eines vom Gericht beauftragten Sachverständigen habe
die  Anlage einwandfrei  funktioniert.  Es  könne vorkommen,  so der  Gut-
achter, dass die Alarmanlage nicht gleich bei einem ersten Einbruchsan-
zeichen die Leitstelle informiere. Die Systeme seien häufig so program-
miert,  dass nicht durch jedes Kleintier ein Alarm ausgelöst werden soll.
Besonders geschickten Einbrechern könne es daher gelingen, durch be-
stimmte Maßnahmen ein Auslösen des Systems hinauszuzögern oder zu
umgehen.  Dem Verkäufer  und/oder  Installateur  der  Anlage könne des-
wegen  kein  fachlicher  Vorwurf  gemacht  werden.  Dieser  sachverständi-
gen Wertung schloss sich die das LG an.

Die Juwelierin ging auch deshalb leer aus,  weil  selbst  eine frühere Mel-
dung den Erfolg des Einbruchs nicht vereitelt hätte, so das Gericht. Denn
die Täter ließen sich trotz des erkennbaren Auslösens der Alarmanlage
(Fotos mit Blitzlicht) nicht von der Tat abbringen. Auch wenn die Polizei
zwei  Minuten  früher  am  Tatort  gewesen  wäre,  hätte  sie  die  Täter  dort
nicht mehr angetroffen.

Die  Entscheidung  ist  noch  nicht  rechtskräftig.  Es  kann  Berufung  beim
Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken eingelegt werden.

Landgericht  Frankenthal  (Pfalz),  Urteil  vom  20.06.2022,  9  O  3/21,  noch
nicht rechtskräftig

Sturz über Gullydeckel: Kein Schadenersatz und
Schmerzensgeld

Das Amtsgericht München wies die Klage eines Münchners ab, der nach
einem  Unfall  Schmerzensgeld  und  Schadenersatz  in  Höhe  von  insge-
samt 4.928,43 Euro begehrte.

Der  Kläger  überquerte  im  Frühjahr  2020  an  einem  Fußgängerüberweg
die  Steinsdorfstraße  im  Lehel.  Auf  der  Straße  befand  sich  ein  Gullyde-
ckel,  der  in  die  Fahrbahnoberfläche  eingelassen  war.  Der  Höhenunter-
schied  betrug  etwa  2,5  cm.  Der  Kläger  trat  mit  dem  Fuß  in  den  abge-
senkten Gullydeckel, knickte um und erlitt eine schmerzhafte Basisfrak-
tur, die eine längere orthopädische Behandlung nach sich zog.

Der Kläger meint, ihm stünden daher 4.000 Euro Schmerzensgeld zu. Er
verklagte  daher  die  für  den  Gullydeckel  grundsätzlich  verkehrssiche-
rungspflichtige kommunale Versorgungsgesellschaft. Er war der Ansicht,
bei Überquerung dieser viel befahrenen Straße müsse man damit rech-
nen,  dass  die  Fußgänger  ihren  Blick  eher  auf  das  Verkehrsgeschehen
richteten, um die Straße sicher zu überqueren, als auf den Boden. Es be-
stünden daher erhöhte Verkehrssicherungspflichten. Diesen sei  die Be-
klagte nicht nachgekommen.

Die Beklagte war der Ansicht, wenn der Kläger die Straße bei Grün pas-
siert  habe,  müsse  er  nicht  mit  Querverkehr  rechnen  und  könne  daher
auf  die  Straßenbeschaffenheit  achten.  Zudem  sei  der  Gullydeckel  trotz
Querverkehr gut sichtbar gewesen.

Das Gericht wies die Klage ab. Die zuständige Richterin führte in der Be-
gründung aus:

,,Die Beklagte hat die ihr für den streitgegenständlichen Bereich zukom-
mende Pflicht,  für  einen verkehrssicheren Zustand der  Straßen zu  sor-
gen, nicht verletzt. (...)
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Es gilt der allgemeine Grundsatz, dass sich der Straßenbenutzer den ge-
gebenen  Straßenverhältnissen  anpassen  und  die  Straße  so  hinzuneh-
men hat, wie sie sich ihm erkennbar darbietet (vgl.  etwa OLG Branden-
burg, Urteil vom 17.03.2009 - 2 U 29/08). Inhalt der Verkehrssicherungs-
pflicht ist nur, was im Interesse des Verkehrs nach objektivem Maßstab
billigerweise verlangt werden kann und zumutbar ist. Dabei ist der Ver-
kehrssicherungspflichtige in der Regel gehalten, solche Gefahren zu be-
seitigen,  auf  die  sich  ein  die  normale  Sorgfalt  beachtender  Fußgänger
selbst  nicht  hinreichend  einstellen  und  schützen  kann.  Dies  gilt  vor  al-
lem dann, wenn die Gefahr nicht rechtzeitig erkennbar ist.  Geringe Hö-
henunterschiede  im  Belag  eines  Gehwegs  hat  ein  Fußgänger  jedoch
nach ständiger Rechtsprechung hinzunehmen, wobei es eine feste Gren-
ze  hierfür  nicht  gibt.  Nach  ständiger  obergerichtlicher  Rechtsprechung
ist eine Differenz von 2 cm bis 2,5 cm noch hinzunehmen (vgl. OLG Bran-
denburg,  Urteil  vom  17.03.2009  -  2  U  29/08,  OLG  Celle,  Urteil  vom
07.03.2001  -  9  U  218/00).  Das  OLG  München  nahm  mit  Urteil  vom
03.11.2011 - 1 U 879/11 - sogar bei Vertiefungen von 3 - 4 cm im Boden-
belag eines Dorfplatzes noch keine Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht an und stellte sich auf den Standpunkt, dass ein Straßenbenutzer
solche Höhendifferenzen hinzunehmen und sich auf derartige Uneben-
heiten einzustellen habe.

Entscheidend  sind  jedoch  die  Gesamtumstände  der  jeweiligen  Örtlich-
keit. Dass es sich vorliegend bei der Steinsdorfstraße um eine stark be-
fahrene Straße handelt,  ist  unstreitig.  Unstreitig  ist  ebenfalls,  dass  sich
der abgesackte Gullydeckel in einem Bereich befand, der für die Fußgän-
ger durch eine Ampel geregelt war. Das Gericht ist nach dem beiderseiti-
gen Parteivortrag davon überzeugt, dass die Umgebung der Unfallstelle
schon deswegen,  weil  es  sich  um eine stark  befahrene Straße handelt,
insgesamt  von  Fußgängern  eine  erhöhte  Aufmerksamkeit  erfordert.
Dass diese Aufmerksamkeit allein auf den Querverkehr gelenkt wäre, so
dass man nicht mehr auf die Fahrbahnoberfläche achten könne, ist an-
gesichts  dessen  nicht  überzeugend,  dass  eine  Verkehrsregelung  durch
eine Ampelschaltung vorhanden ist. Bei Grün breitet sich vor dem Fuß-
gänger  mithin  die  gesamte  zu  überquerende  Fahrbahnoberfläche  aus
und überblickt  er  diese,  wobei  abbiegende Fahrzeuge  den Fußgängern
Vorrang zu gewähren haben. Eine unübersichtliche Verkehrssituation ist
hier  gerade  nicht  gegeben.  Beim  Überqueren  der  Straße  bei  grünem
Ampelzeichen hat der Fußgänger grundsätzlich die Möglichkeit, sich auf
den Überquervorgang zu konzentrieren. Anders wäre dies etwa in Fuß-
gängerzonen, wo der Fußgänger durch Geschäfte und Schaufenster so-
wie durch eine große Anzahl von anderen Fußgängern von der Beschaf-
fenheit des Bodenbelags abgelenkt wäre. Den klägerischen Lichtbildern,
insbesondere dem als Anlage K1 vorgelegten, ist weiter zu entnehmen,
dass sich der abgesackte Gullydeckel schon aufgrund seiner Größe von
der  restlichen  Fahrbahnoberfläche  deutlich  abgehoben  hat  und  damit
auch für die Straße überquerende Fußgänger gut erkennbar war. Bei im
Boden eingelassenen Deckeln muss ein sorgfältiger Fußgänger stets da-
mit rechnen, dass an deren Rand Unebenheiten bestehen (vgl. Landge-
richt Coburg, Urteil vom 14. April 2011 - 21 O 321/10).

Auch  die  zwischenzeitlich  erfolgte  Einebnung  des  Gullydeckels  ändert
nichts  an  der  fehlenden Verpflichtung  der  Beklagten  zu  früheren  Maß-
nahmen."

Das Urteil ist nach Rücknahme der Berufung rechtskräftig.

AG  München,  Pressemitteilung  vom  10.06.2022  zum  Urteil  182  C
8281/21 vom 21.12.2021 (rkr)
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Influencerin muss Anpreisung kostenlos erhaltener
Bücher auf Instagram als Werbung kenntlich machen

Ein  ohne  finanzielle  Gegenleistung  erfolgter  Beitrag  einer  Influencerin
auf  Instagram  ist  als  Werbung  zu  kennzeichnen,  wenn  er  kostenlos
überlassene E-Books anpreist und jeweils mit so genannten Tap-Tags zu
den Unternehmen der Bücher verlinkt.  Dies  hat  das Oberlandesgericht
(OLG)  Frankfurt  am  Main  entschieden.  Aufgrund  der  Vermischung  von
privaten und kommerziellen Darstellungen sei es für den Durchschnitts-
verbraucher ohne diese Kennzeichnung nicht erkennbar, ob es sich um
Werbung handelt.

Die  Klägerin  ist  Verlegerin  mehrerer  Print-  und  Onlinezeitschriften.  Sie
verfügt  über  einen  Instagram-Account  und  bietet  Kunden  unter  ande-
rem entgeltlich Werbeplatzierungen an. Die Beklagte ist Influencerin und
betreibt auf Instagram ein Nutzerprofil mit mehr als einer halbe Million
Followern. Sie stellt dort zum einen Produkte und Leistungen von Unter-
nehmen vor,  für deren Präsentation sie von diesen vergütet  wird.  Zum
anderen veröffentlicht sie Posts, bei denen sie mittels so genannter Tap-
Tags auf die Instagram-Accounts von Unternehmen verlinkt, deren Pro-
dukte  zu  sehen sind.  Hierfür  erhält  sie  keine  finanzielle  Gegenleistung.
Im  Herbst  2019  verwies  die  Beklagte  auf  ein  Bündel  von  E-Books,  das
sich  mit  veganer  Ernährung befasste.  Sie  erhielt  dafür  keine  finanzielle
Gegenleistung;  die  E-Books  waren  ihr  jedoch  kostenlos  zur  Verfügung
gestellt worden. Das Landgericht verurteilte die Beklagte, es zu unterlas-
sen,  kommerzielle  Inhalte  vorzustellen,  ohne  die  Veröffentlichung  als
Wertung kenntlich zu machen.

Die  hiergegen  gerichtete  Berufung  der  Beklagten  hatte  keinen  Erfolg.
Der Klägerin stehe der geltend gemacht Unterlassungsanspruch wegen
eines  Verstoßes  gegen  das  Gesetz  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb
zu, so das OLG. Die Parteien seien Mitbewerber. Beide böten Dritten an,
auf  ihrem  Instagram-Account  entgeltlich  zu  werben.  Die  Posts  der  Be-
klagten seien auch geschäftliche Handlungen. Erfasst  würden Handlun-
gen, die bei objektiver Betrachtung darauf gerichtet seien, durch "Beein-
flussung  der  geschäftlichen  Entscheidung  der  Verbraucher,  den  Absatz
oder  Bezug  von  Waren  oder  Dienstleistungen  des  eigenen  oder  eines
fremden Unternehmens zu fördern", betont das OLG.

Der Betrieb des Instagram-Profils  fördere zum einen das eigene Unter-
nehmen der  Beklagten.  Die  Steigerung des Werbewerts  komme unmit-
telbar  ihrem  Unternehmen  zugute.  Gerade  scheinbar  private  Posts
machten es für das Publikum attraktiver, Influencern zu folgen, da diese
so "glaubwürdiger, nahbarer und sympathischer" wirkten. Zum anderen
fördere  der  Post  auch  die  Unternehmen  der  Anbieter  der  E-Books.  Es
liege  ein  "geradezu  prototypischer  Fall  des  werblichen  Überschusses"
vor.  Es  finde  keinerlei  Einordnung oder  inhaltliche  Auseinandersetzung
oder Bewertung der herausgestellten Produkte statt. Die Beklagte habe
vielmehr werbend unter Hervorhebung des außergewöhnlich hohen Ra-
battes die E-Books angepriesen.

Diese  Förderung  der  Drittunternehmen  nicht  kenntlich  zu  machen,  sei
unlauter.  Die  Beklagte  habe  die  E-Books  im  von  ihr  behaupteten  Wert
von rund 1.300 Euro unentgeltlich erhalten und dies nicht gekennzeich-
net.  Die  Kennzeichnung  als  Werbung  sei  auch  nicht  entbehrlich  gewe-
sen.  "Selbst  followerstarke  Profile  auf  Instagram  sind  nicht  stets  (nur)
kommerziell motiviert", erläutert das OLG, sodass die Follower zu Recht
erwarteten,  dass  ein  etwaiges  ernährungsbezogenes  Engagement  des
Influencers nicht kommerziell beeinflusst sei.

Die  Beklagte  habe  allerdings  nicht  darauf  hinweisen  müssen,  dass  ihr
Verhalten auch ihrem Unternehmen zugutekomme. Dies sei dem durch-
schnittlichen Verbraucher unzweifelhaft erkennbar gewesen.

Die  Entscheidung  ist  nicht  rechtskräftig.  Mit  der  Nichtzulassungsbe-
schwerde kann die Zulassung der Revision begehrt werden.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 19.05.2022, 6 U 56/21,
nicht rechtskräftig

Bezahlte Rezension ist unlautere getarnte Werbung

Fließen  in  das  Gesamtbewertungsergebnis  für  Produkte,  die  auf  eine
Verkaufsplattform angeboten werden, auch Rezensionen ein, für die an
den  Rezensenten  ein  -  wenn  auch  geringes  -  Entgelt  gezahlt  wird,  liegt
unlautere getarnte Werbung vor, sofern die Berücksichtigung dieser be-
zahlten  Rezensionen  nicht  kenntlich  gemacht  wird.  Das  Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main (OLG) hat die vom Landgericht ausgeurteilte Un-
terlassungsverpflichtung bestätigt.
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Schaufenster Steuern 

Die Klägerin bietet im Internet die entgeltliche Vermittlung von Kunden-
rezensionen an. Die Kunden der Klägerin sind ausschließlich Händler auf
Online-Verkaufsplattformen. Die Beklagte betreibt die Verkaufsplattform
amazon.de. Die Produkte werden dort mit einem Gesamtsterne-Bewer-
tungssystem  bewertet.  Die  Beklagte  vermittelt  zudem  ihren  Verkaufs-
partnern  gegen  Entgelt  Kundenrezensionen  im  Rahmen  des  sog.  Early
Reviewer Programms (i.F.: ERP). Dabei handelt es sich um Bewertungen
ausländischer Rezensenten gegen Entgelt oder Gutscheine für Produkte,
die  zuvor  auf  dem  US-,  UK-  oder  Japan-Marketplace  gekauft  wurden.
Diese Bewertungen werden auch deutschen Käufern angezeigt und flie-
ßen in das Gesamtbewertungsergebnis ein.

Die Klägerin wendet sich gegen die Veröffentlichung von ERP-Rezensio-
nen,  wenn  diese  Teil  des  Gesamtbewertungsergebnisses  werden  und
nicht  darauf  hingewiesen  wird,  dass  die  Rezensionen  bezahlt  wurden
und wie  viele  dieser  Rezensionen Teil  des  Gesamtbewertungsergebnis-
ses sind.

Die gegen die vom Landgericht ausgesprochene Unterlassungsverpflich-
tung  gerichtete  Berufung  der  Beklagten  hatte  vor  dem  OLG  keinen  Er-
folg. Es liege eine unlautere getarnte Werbung vor, bestätigte das OLG.
ERP-Rezensionen zu veröffentlichen, ohne darauf hinzuweisen, dass die
Rezensionen  bezahlt  wurden  und  wie  viele  Rezensionen  Teil  des  Ge-
samtbewertungsergebnisses sind, sei unlauter.

Die Berücksichtigung dieser ERP-Rezensionen - und damit auch nicht ihr
Anteil  -  würde  von  der  Beklagten  nicht  kenntlich  gemacht  und  ergebe
sich auch nicht aus den Umständen. Ob Internetnutzer damit rechneten,
dass  in  ein  Gesamtbewertungsergebnis  auch  immer  Rezensionen  ein-
fließen, die nicht sachlich begründet sein, könne offenbleiben. Dies dür-
fe  jedenfalls  ,,kein  Freibrief  dafür  sein  ...  ,  beeinflusste  Rezensionen zu
verwenden", stellte das OLG klar.

Die Berücksichtigung von ERP-Rezensionen habe hier auch geschäftliche
Relevanz. Die Rezensenten des ERP erhielten eine kleine Belohnung für
die  Abfassung  der  Rezension.  ,,Daraus  folgt  zwangsläufig,  dass  sie  bei
Abgabe ihrer Bewertung nicht frei von sachfremden Einflüssen sind", be-
tont  das  OLG.  Es  bestehe vielmehr  die  konkrete  Gefahr,  dass  ein  nicht
geringer Anteil der Teilnehmer an dem Programm sich veranlasst sehe,
ein  Produkt  positiver  zu  bewerten  als  dies  tatsächlich  seiner  Meinung
entspreche, um weiterhin an dem Programm teilnehmen zu dürfen.

Die im Eilverfahren ergangene Entscheidung ist nicht anfechtbar.

OLG Frankfurt, Pressemitteilung vom 09.06.2022 zum Urteil  6 U 232/21
vom 09.06.2022

Zweifelhafte Werbung für erneuerte Elektronikgeräte

Der  Verbraucherzentrale  Bundesverband  (vzbv)  hat  drei  Betreiber  von
Onlinemarktplätzen, die erneuerte Smartphones, Notebooks und ande-
re Elektronikgeräte anbieten, abgemahnt.

Die  Verbraucherschützer  warfen  den  Anbietern  der
,,refurbished"-Produkte  irreführende  Werbung  mit  fiktiven  Preisvortei-
len, Greenwashing mit fragwürdigen Umweltaussagen sowie den rechts-
widrigen Einsatz von Werbe-Cookies vor.

Zwei der drei abgemahnten Unternehmen zeigten sich einsichtig, gaben
eine Unterlassungserklärung ab und änderten Ihre Webseite. Gegen das
in den Niederlanden ansässige Unternehmen hat der vzbv Klage einge-
reicht.

vzbv.de, Mitteilung vom 14.7.2022
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